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Amtliche Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Umfangreiche Arbeiten am
Gebäude der Grundschule Waldmohr

Das Gebäude der Grundschule
Waldmohr wurde im Jahr 1964 er-
richtet und mit Flachdach verse-
hen. Das im Laufe der Zeit durch
die Witterungseinflüsse undicht
gewordene Flachdach wurde im
Jahr 1987 durch den Aufbau eines
geneigten Walm- und Pultdachs
mit Ziegeleindeckung (ohne Un-
terdach) ersetzt. Durch die porös
gewordenen Dachziegel und das
fehlende Unterdach kam es zu
mehreren Wasserschäden in Klas-
senräumen. Da sich das eindrin-
gende Wasser unter der Flachda-
chabdichtung verteilt, ist eine Lo-
kalisierung von undichten Stellen
kaum möglich. Zur Vermeidung
ernsthafter Schäden an der Ge-
bäudesubstanz ist die Dachsanie-

rung unerlässlich.
Bei den Planungsarbeiten wurde
festgestellt, dass bei dem Aufbau
des Dachstuhles im Jahr 1987 so-
wohl die Angaben der statischen
Berechnung, als auch die Regeln
der Technik nicht beachtet wur-
den. Es wurden keine korrekten
Verbindungen des Dachstuhles
mit der vorhandenen Gebäude-
konstruktion hergestellt. Im Be-
reich der Fußpfetten und Schwel-
len war die vorhandene Dachab-
dichtung und die darunter befind-
liche Dämmung nicht wie geplant
entfernt. Folglich muss zusätzlich
der Dachstuhl erneuert werden.
Weiterhin wird die Außenfassade
(mit entsprechender Wärmedäm-
mung) des Gebäudes erneuert. Es

werden Putz- und Malerarbeiten
durchgeführt, noch nicht erneuerte
Alufenster auf der Südseite des
Obergeschosses werden durch
neue Kunststofffester ersetzt und
die Fenster der kompletten Südsei-
te zeitgemäß mit einem Sonnen-
schutz (Außenjalousien) versehen.
Unabhängig der Sanierung des
Dachs, waren verwaltungsintern
bereits weitere bauliche Maßnah-
men angedacht, welche nun im
Rahmen dieser Generalsanierung
durchgeführt werden.
Dazu zählen die Erneuerung der
Schüler- und Lehrertoiletten so-
wie die Erneuerung div. Schulsäle
und des Lehrerzimmers. Zusätzli-
che brandschutztechnische Er-
tüchtigungen sind am gesamten

Gebäude vorzunehmen. Die struk-
turierte Netzwerkverkabelung im
Rahmen des DigitalPakts Schule
wird an der Grundschule Wald-
mohr in diesem Zusammenhang
ebenfalls mit vorgenommen. Die-
se Großmaßnahme wird sich auf
zwei Haushaltsjahre verteilen
(2021 und 2022). Als Maßnah-
menbeginn sind die Sommerferi-
en 2021 angedacht. Die Maßnah-
men können aber aufgrund aktu-
eller Verzögerungen zu einem spä-
teren Zeitpunkt anlaufen.
Die Verbandsgemeinde muss die
Kosten hierfür aber nicht alleine
tragen. Verschiedene Zuwen-
dungsprogramme werden hier in
Anspruch genommen. Für die Au-
ßenfassade, Außenjalousien und

die Fenstererneuerung können Zu-
wendungen aus dem Förderpro-
gramm „Klimaanpassung in sozia-
len Einrichtungen“ vom Bund ab-
gerufen werden. Der Fördersatz
für finanzschwache Kommunen
betrug bei Antragstellung bis
15.12.2020, 100% der zuwen-
dungsfähigen Kosten!
Die Toilettensanierung erfolgt mit
einer 90%igen Förderung durch
Bund und Land (Kommunales In-
vestitionsprogramm, KI 3.0, 2. Ka-
pitel). Die Brandschutzmaßnah-
men werden mit 60 % vom Land
aus dem Schulbauprogramm ge-
fördert, die Netzwerkverkabelung
mit 90 % aus dem Förderpro-
gramm des Bundes, DigitalPakt
Schulen 2019-2024.
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- Notruf 112 -

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr. Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
zu erfragen ist der jeweilige Notdienst
unter der Tel.-Nr. 0631/ 89290929

Ärztlicher Notfalldienst:
Zuständig ist der Bereitschaftsdienst-
zentrale im Westpfalzklinikum Kusel, I.
Flur 1, Tel.: 116 117.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau praktizieren-
den Ärzte u. Zahnärzte können beim
Anrufbeantworter des jeweiligen Haus-
arztes in Erfahrung gebracht werden.

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Marktplatz 4: dienstags und frei-
tags ab 20.00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedürtige
Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Unfall-, Rettungsdienst- und Kranken-
transporte (Tag und Nacht einsatzbe-
reit): DRK-Rettungswache Schönen-

berg-Kübelberg, Rathausstraße 8, Te-
lefon 112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kübel-
berg / Waldmohr - Südkreis Kusel): Po-
lizeiwache Schönenberg-Kübelberg,
Herzogstraße 8, Telefon 06373/8220
Rufbereitschaft
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz:
0180-5-258825-PLZ (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz:
0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils mor-
gens um 8.30 Uhr

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.

Ausgabestelle:
Zum Krämel 7, 66904 Brücken
(neben ev. Kirche)

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr

Bedürftigkeit:
Anträge gibt es in den Bürgerbü-
ro’s der Verbandsgemeinde

Auskünfte z. Bedürftigkeit:
VG-Verwaltung, Herr Tobias Weber,
Tel.: 06373-504-201,
t.weber@vgog.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:
Hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, Fahrdienst und Betreuungsan-
gebotefürSenioren,Pflegebedürftige
und Familien, Unterstützung für Kran-
ke, Genesende, Behinderte.
Hausnotrufsystem:
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diätkost.
Sozialkaufhaus:
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:
Trierer Str. 39, Kusel,
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Pflegestützpunkt
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Paulengrunder Straße 7a
66904 Brücken
Tel.: 06386/40 40 364
und 06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email:slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung
(staatl. anerkannt)
Kurberatung
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderholun-
gen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaiserslau-
tern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei -
auf Wunsch anonym

Ambulanter Pflege- und
Betreuungsdienst
Inhaber W. Tremmel & M. Tremmel
St. Wendeler Straße 16,
66892 Bruchmühlbach-Miesau,
Tel. 06372/995751
Rathausstr. 6, 66914 Waldmohr,
Tel. 06373/508641 Wir sind rund
um die Uhr für Sie erreichbar.

Sozialverband VdK Rheinland-
Pfalz Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Servicenach-
mittag für Arbeitnehmer von 14.00
- 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreu-
ungsdienst Schönenberg-Kü-
belbg., Glanstr.44., Frau Schmidt
Kerstin. Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d.
Uhr. Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

ANONYM-VERTRAULICH
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.: 0800/111 0 111
und 0800/111 0 222

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email:betreuungsverein-kusel@
t-online.de
Fax: 06381/993279

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Rufbereitschaft der
Verbandsgemeindewerke
Eigenbetrieb
Wasser | Abwasser
Bereich Wasser
(VG Oberes Glantal)
Treten außerhalb der allgemeinen Bü-
rozeiten Probleme bei der Wasserver-
sorgung (Rohrbrüche, Undichtigkei-
ten, Druckabfälle usw.) auf oder er-
kennen Sie sonstige Unregelmäßig-
keiten an öffentlichen Anlagen (Aus-
fall der Straßenbeleuchtung, plötzli-
che Fahrbahnänderungen usw.) so ru-
fenSiefürdasGebietderVerbandsge-
meinde Oberes Glantal dieTelefon-Nr.
0171 / 5065303 an.
Bereich Abwasser
(Gebiet Süd und Nord):
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Ent-
wässerung (Verstopfungen, Rück-
stau usw.) auf oder erkennen Sie
sonstige Unregelmäßigkeiten in Zu-
sammenhang mit der Abwasserbe-
seitigung oder an Gewässern (z.B.
Gewässerverschmutzungen, Öl-
spuren) so rufen Sie für den Bereich
der Ortsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach,
Matzenbach, Nanzdietschweiler,
Quirbach/Pfalz, Steinbach am
Glan, Rehweiler und Wahnwegen
die Telefon-Nr. 06383/927681 an
(Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox ange-
nommen. Bitte teilen Sie Ihren Na-
men sowie Ihre Telefonnummer, un-
ter der Sie erreichbar sind, mit.
Nennen Sie uns den festgestellten
Schaden (z.B. Wasser tritt aus dem
Gehweg aus) mit Ortsbezug (Stra-
ße, Hausnummer sowie Gemein-
de). Sie werden umgehend (in der
Regel nicht länger als 3 bis 10 Mi-
nuten) vom Rufbereitschaftsperso-
nal zurückgerufen.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Wieder unterwegs Dienstag und Don-
nerstag. Die Bürgerbusse stehen ak-
tuell für alle „medizinischen“ Fahrten
zur Verfügung.
Anmeldung: Montag und Mittwoch,
14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108
buchung@buergerbus-og.de
www.buergerbus-og.de

Ambulanter Hospiz- und Palliativer
Beratungsdienst Kusel-Altenglan,
Oberes Glantal, Lauterecken-Wolf-
stein, Bruchmühlbach-Miesau, Ram-
stein-Miesenbach und Landstuhl
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und psy-
chosozialen Problemen, Remigius-
bergstr. 10, 66869 Kusel Telefon:
06381/9961147. Email: hospiz.ku-
sel@caritas-speyer.de

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/18099, Email: in-
fo@kaiserslautern.aidshilfe.de (Mon-
tag + Freitag 12.00 - 15.00 Uhr, Mitt-
woch 09.00 - 12.00 Uhr)
Hotline 0180/3319411

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Adolf Bender, Tel. 06788/829 sowie im
Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn, Tel.
06371/934275-276, Fax 06371-
934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß,
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

Beratungsstellen im Haus
der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs-
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.kusel@
diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und Dro-
genberatung, Angehörigenbera-
tung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email:slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergenesungs-
und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaftliche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte, Be-
ratung, Service warmer Mittags-
tisch, Familienpflege. Paulengrun-
der Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Rettungsdienst/Krankentransport
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

I M N O T F A L L
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Das Fundamt Waldmohr meldet
Im Bürgerbüro Waldmohr wurde ein Schlüssel-
bund (Fundort Waldmohr Spielplatz, In den Zi-
ckelwiesen) und ein Schlüsselbund (Fundort
Breitenbach)als Fundsache gemeldet.
Wer Eigentumsansprüche geltend machen

kann, meldet sich bitte im Bürgerbüro Wald-
mohr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal,
Tel.: 06373/504-220 oder -221.

Auftaktveranstaltung für neue LEADER-Entwicklungsstrategie

–Am 24. Juni findet von 18 bis 20 Uhr die digitale Auftakt-
veranstaltung zur Erstellung der neuen Lokalen Integrier-
ten Ländlichen Entwicklungsstrategie (LILE) für die LEA-
DER-Region Westrich-Glantal 2.0 statt. Hinter dem kompli-
zierten Namen „LILE“ verbirgt sich das Strategiepapier,
welches als Bewerbungsgrundlage für die kommende För-
derperiode einzureichen ist. Die LEADER-Region Westrich-
Glantal 2.0 möchte damit ihre Arbeit aus der vergangenen
Förderperiode fortsetzen und in erweiterter Gebietskulis-
se auch ab dem Zeitraum von 2023 wieder tolle Projekte
finanziell unterstützen können. Es gilt: Nur was in der Stra-
tegie steht, kann dann auch ab 2023 mit Fördermitteln der
EU und des Landes Rheinland-Pfalz unterstützt werden.
Bei der Auftaktveranstaltung werden neben allgemeinen
Informationen zum Förderprogramm auch die Bürgerinnen
und Bürger der Region gefragt sein. Mit Blick auf die Ver-
bandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl, Ku-
sel-Altenglan, Oberes Glantal, Ramstein-Miesenbach und
Weilerbach sollen Ideen eingebracht werden, wo sich die
Region bis 2027 hinentwickeln soll. Als Impulsgeber wer-
den geförderte Projekte aus der noch aktuellen Förderpe-
riode vorgestellt. In moderierten Kleingruppen sollen
dann gemeinsam die Zukunftsaussichten der Region iden-
tifiziert und Ideen für die Region gefunden werden.
Die LAG Westrich-Glantal 2.0 freut sich auf eine vielseitige
Teilnahme am 24. Juni 2021! Aufgrund der aktuellen Lage
findet die Veranstaltung digital statt, besonderes techni-
sches Vorwissen ist nicht nötig. Weitere Informationen
zum Ablauf der Veranstaltung erhalten Sie auf der Websei-
te zur LILE-Erstellung unter: https://entraportal.de/lea-
der-westrich-glantal/ . Dort können Sie sich auch für die
Veranstaltung anmelden und finden Ansprechpartner,
falls Fragen zur Veranstaltung bestehen.

Bürgerinnen und Bürger der Region gefragt

Aktuelle Informationen rund um das Thema Coronavirus sind im Internet auf
unserer Homepage unter der Adresse www.vgog.de abrufbar.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Wieder unterwes Dienstag und Donnerstag

Die Bürgerbusse stehen aktuell für alle „medizinischen“ Fahrten zur Verfügung.
Anmeldung: Montag und Mittwoch, 14:00-16:00 Uhr: 06373-504 108

buchung@buergerbus-og.de; www.buergerbus-og.de

Senden Sie Ihre Beiträge
für das Amtsblatt an:

wochenblatt@vgog.de
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Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Der Verbandsgemeinderat hat in
seiner Sitzung am 13.10.2020
den Feststellungsbeschluss zur 1.
Teiländerung der Gesamtfort-
schreibung des Flächennutzungs-
planes der ehemaligen Verbands-
gemeinde Waldmohr gefasst. Der
Planbereich ist beigefügter Karte
zu entnehmen. Gem. § 6 Bauge-
setzbuch (BauGB) wurden die
Planunterlagen der Unteren Lan-
desplanungsbehörde bei der
Kreisverwaltung Kusel zur Geneh-
migung vorgelegt.
Mit Schreiben vom 07. Dezember
2020, Aktenzeichen 5/55/610-10
FNP-Waldmohr 1. TÄnd.GF-1, hat
die Untere Landesplanungsbehör-
de gem. § 6 Abs. 1 BauGB, in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI.I S.
1728), i.V.m. § 203 Abs. 3 BauGB
und § 1 der Landesverordnung
über die Zuständigkeiten nach
dem BauGB (BBauGZustV RP
2007) die 1. Teiländerung der Ge-
samtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes der ehemaligen
Verbandsgemeinde Waldmohr ge-
nehmigt. Die Genehmigungsertei-
lung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5
BauGB ortsüblich bekannt gege-
ben.
Die 1. Teiländerung der Gesamt-
fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes der ehemaligen Ver-
bandsgemeinde Waldmohr, wird
mit der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft gesetzt und kann ab
sofort bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Oberes Glantal, Rat-
haus Waldmohr, Zimmer Nr. W1-
2.04, Rathausstraße 14 Wald-
mohr, zu den allgemeinen Dienst-
zeiten von montags bis mittwochs
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 16.00 Uhr, so-
wie donnerstags von 8.30 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr und freitags von 8.30
Uhr bis 12.00 Uhr von jedermann
eingesehen werden

Öffentliche Bekanntmachung der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
1. Teiländerung der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde Waldmohr

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 BauGB

beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

2. nach § 214 Abs. 3 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter

Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind (§ 215 Abs.
1 BauGB).
Gem. §§ 39 bis 42 BauGB entste-
hen Entschädigungsansprüche
nach Eintritt eines Vermögens-
nachteils. Der Entschädigungsbe-
rechtigte kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Ent-

schädigungspflichtigen bean-
tragt. Entschädigungsleistungen
in Geld sind ab Fälligkeit mit 2
vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs jährlich zu verzin-
sen. Ist Entschädigung durch
Übernahme des Grundstücks zu
leisten, findet auf die Verzinsung
§ 99 Abs. 3 Anwendung BauGB (§
44 Abs. 3 BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch er-

lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird (§ 44
Abs. 4 BauGB).

Schönenberg-Kübelberg, den
09.01.2021
gez. Lothschütz
Bürgermeister

10558958_30_3

wal_b103_amtsb.03

9. Januar 2021 Seite 3AMTSBLATT

Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Der Verbandsgemeinderat hat in
seiner Sitzung am 13.10.2020
den Feststellungsbeschluss zur 1.
Teiländerung der Gesamtfort-
schreibung des Flächennutzungs-
planes der ehemaligen Verbands-
gemeinde Waldmohr gefasst. Der
Planbereich ist beigefügter Karte
zu entnehmen. Gem. § 6 Bauge-
setzbuch (BauGB) wurden die
Planunterlagen der Unteren Lan-
desplanungsbehörde bei der
Kreisverwaltung Kusel zur Geneh-
migung vorgelegt.
Mit Schreiben vom 07. Dezember
2020, Aktenzeichen 5/55/610-10
FNP-Waldmohr 1. TÄnd.GF-1, hat
die Untere Landesplanungsbehör-
de gem. § 6 Abs. 1 BauGB, in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI.I S.
1728), i.V.m. § 203 Abs. 3 BauGB
und § 1 der Landesverordnung
über die Zuständigkeiten nach
dem BauGB (BBauGZustV RP
2007) die 1. Teiländerung der Ge-
samtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes der ehemaligen
Verbandsgemeinde Waldmohr ge-
nehmigt. Die Genehmigungsertei-
lung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5
BauGB ortsüblich bekannt gege-
ben.
Die 1. Teiländerung der Gesamt-
fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes der ehemaligen Ver-
bandsgemeinde Waldmohr, wird
mit der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft gesetzt und kann ab
sofort bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Oberes Glantal, Rat-
haus Waldmohr, Zimmer Nr. W1-
2.04, Rathausstraße 14 Wald-
mohr, zu den allgemeinen Dienst-
zeiten von montags bis mittwochs
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 16.00 Uhr, so-
wie donnerstags von 8.30 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr und freitags von 8.30
Uhr bis 12.00 Uhr von jedermann
eingesehen werden

Öffentliche Bekanntmachung der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
1. Teiländerung der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde Waldmohr

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 BauGB

beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

2. nach § 214 Abs. 3 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter

Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind (§ 215 Abs.
1 BauGB).
Gem. §§ 39 bis 42 BauGB entste-
hen Entschädigungsansprüche
nach Eintritt eines Vermögens-
nachteils. Der Entschädigungsbe-
rechtigte kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Ent-

schädigungspflichtigen bean-
tragt. Entschädigungsleistungen
in Geld sind ab Fälligkeit mit 2
vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs jährlich zu verzin-
sen. Ist Entschädigung durch
Übernahme des Grundstücks zu
leisten, findet auf die Verzinsung
§ 99 Abs. 3 Anwendung BauGB (§
44 Abs. 3 BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch er-

lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird (§ 44
Abs. 4 BauGB).

Schönenberg-Kübelberg, den
09.01.2021
gez. Lothschütz
Bürgermeister



Börsborn

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den
24.06.2021, um 19:00 Uhr, fin-
det im Saal des Dorfgemein-
schaftshauses, Hauptstraße
27, 66904 Börsborn eine Sit-
zung des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde Börsborn
statt. Während der gesamten
Sitzung besteht Maskenpflicht.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Flächennutzungsplan
2. Friedhofsangelegenheiten -

Deckungsquote und
Friedhofsgebühren

3. Auftragsvergabe Abriss alte
Buswartehalle

4. Weitere Vorgehensweise
Buswartehalle

5. Reparatur Friedhofsmauer
a) Absage Komplettsanierung
b) Instandsetzung Einzelab-

schnitte ab 2022
6. Information über eine ge-

troffene Eilentscheidung
(Auftragsvergabe Baum-
pflege)

7. Fragen der Ratsmitglieder
8. Informationen

Börsborn, den 8. Juni 2021
gez. Uwe Bier, Ortsbürgermeister

Breitenbach

SPD Ortsvereins Breitenbach
Jahreshauptversammlung des SPD Ortsvereins
Breitenbach am o3.o7.2o21 um 15:oo Uhr im
Schützenhaus Diana.
1. Eröffnung und Begrüßung des 1.Vorsitzenden
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden
4. Kassenbericht
5. Bericht der Revisoren
6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Verpachtung Wald -> Fa. Schmitz oder Forst ?

9. Verschiedenes
Maskenpflicht
Die Versammlung findet unter Corona-Richtlinien
statt. Teilnehmer sollen einen aktuellen Covid-19
Schnelltest, eine Bescheinigung der Durchimp-
fung oder eine Bescheinigung der durchgemach-
ten Corona-Infektion vorlegen. Mitglieder die ei-
nen Test für die Jahreshauptversammlung benöti-
gen bitte unter der o6386/7136 melden.

Bernd Schmolze, 1.Vorsitzender

Jahreshauptversammlung

Breitenbacher Durchschnittslauf
Auch 2021 kann das Dorffest leider nicht stattfin-
den. Jedoch möchten wir am Dorffestlauf festhalten
und richten erneut unter dem Motto „Von Breitenba-
chern – für Breitenbacher“ einen Breitenbacher
Durchschnittslauf aus. Am Samstag, 26.06.2020
zwischen 10 und 18 Uhr kann jeder eine Strecke sei-
ner Wahl mit beliebiger Länge joggen und meldet die
Streckenlänge sowie die dafür benötigte Zeit auf der
Homepage der Ortsgemeinde. Gewonnen hat derje-

nige, der mit seinem eigenen Durchschnitt am
nächsten am Gesamtdurchschnitt liegt. So hat man
mit ein bisschen Glück gute Gewinnchancen.
Die Ortsgemeinde lobt drei Preise aus, die abends
zusammen durch die Straußjugend und Ortsbürger-
meister Johannes Roth an die Gewinner übergeben
werden.
Die Straußjugend und die Ortsgemeinde Breiten-
bach wünschen Ihnen viel Spaß

Glan-Münchweiler

Zusammenarbeit der Kita Pfiffikus mit dem Forstamt Kusel
Als diesjährige Berufspraktikan-
tin der Kita Pfiffikus habe ich, Ann-
Sophie Dick, im Rahmen meines
Jahresprojekts „Wir leben Sport“,
ein Sportangebot mit einigen Kin-
dern der Einrichtung durchge-
führt. Das Projekt beinhaltete
Sportstunden, die in den Erlebnis-
welten der Kinder eingebunden
waren. So wurde der Sport, kind-
gemäß in Geschichten, wie zum
Beispiel Eiswelt, Unterwasser-
welt, Wilder Westen, Weltall usw.
eingebunden und die Kinder ha-
ben dazu passende Bewegungs-
abläufe und Parcours bewältigt.
Der Höhepunkt des Projekts war
ein Sportvormittag der im Wald
von Glan-Münchweiler im März
2021 stattfand. Das Waldgrund-
stück wurde im Vorfeld durch das
Forstamt und mir gesichtet und

abgesichert. Außerdem wurde der
Bürgermeister über das Vorhaben
informiert. Unter anderem wärm-
ten sich die Kinder durch Nachah-
men verschiedener Laufarten von
beheimateten Tierarten im Wald
auf. Danach folgte ein Nachlauf-
spiel „Fuchs und Hase“, bei dem
der Fuchs die übrigen Hasen fan-
gen musste. Interessant wurde
das Spiel dadurch, dass die zwei
Begleitpersonen die Tiere (Fuchs
und Hase) durch Ja/Nein- Fragen
an die Kinder erraten mussten.
Die Kinder balancierten auch über
liegende Baumstämmen, rannten
im zickzack um Bäume und spran-
gen von einer Baumscheibe zur
nächsten. Nicht zu vergessen, ist
die Lehrstunde über verschiedene
Nadelbäume und Zapfen von Frau
Linpert. Passend dazu haben die

Kinder, Zielwerfen mit den unter-
schiedlichen Zapfen geübt. Da-
nach wurden die Kinder an der
Hand, blind, durch den Wald ge-
führt. Sicherheit bietete ihnen
eine Schnur, an der sie sich fest-
halten konnten. Dabei konnten
die Kinder wichtige Erfahrungen
zum Thema „Wahrnehmung“ ma-
chen. Durch mehrere Pausen und
eine Getränkestation, konnten
sich die Kinder erholen und neue
Kraft „tanken“. Der Vormittag en-
dete damit, dass alle zusammen
einen Turm aus umherliegenden
Ästen gebaut haben, ehe die Kin-
der am Treffpunkt wieder von ih-
ren Eltern abgeholt wurden.
Einen besonderen Dank geht an
Frau Linpert vom Forstamt, die uns
an diesem Tag begleitet hat.

Brücken

Die Vorschulkinder im
Straßenverkehr
Die Kindergartenkinder der katholischen Kita Brücken bekamen Be-
such von Herrn Andre Christmann von der Jugendverkehrspolizei. Ge-
meinsam wurde das richtige Verhalten im Straßenverkehr geübt. Die
baldigen Schulanfänger wurden gut für ihren Schulweg vorbereitet
und wissen nun, wie sie sich als Fußgänger im Straßenverkehr verhal-
ten. Für die Kinder war es ein besonderes Erlebnis. Die Kinder und ihre
Erzieherinnen bedanken sich rechtherzlich, dass ihnen diese tolle Ak-
tion ermöglicht werden konnte

Frohnhofen

Urlaub Ortsbürgermeister
In der Zeit vom 21.06.- 04.07.2021befindet sich Ortsbürgermeister Thomas Weyrich in Urlaub. Vertretung
in dieser Zeit übernehmen vom 21.06.-27.06. der 1.Beigeordnete Herr Roger Gerhardt, Tel.: 06386-7369
oder 0171-7229291, und vom 28.06.-04.07. der Beigeordnete Herr Hubert Zimmer, Tel.: 06386-237 oder
0176-54272763.

Aktuelle Nachrichten aus der Verbandsgemeinde:
wochenblatt-reporter.de/wochenblatt-oberes-glantal
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Freiwilliges Soziales Jahr
Die Ortsgemeinde Glan-Münchweiler bietet in Kooperation
mit dem Deutschen Roten Kreuz, Landesverbands Rhein-
land-Pfalz e.V. (DRK-LV) im Zeitraum vom 01.09.2021 bis
31.08.2022 die Ableistung eines „Freiwilligen Sozialen Jah-
res“ (FSJ) in der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ an. Dabei tritt
der DRK-LV als Träger des FSJ auf.
Die/Der FSJler/in (m/w/d) unterstützt während des Frei-
willigendienstes durch praktische Hilfstätigkeiten das Ki-
ta-Team sowie die Wirtschaftskräfte und erhält einen Ein-
blick in den Kita-Alltag.
Es wird ein Taschengeld gezahlt und Sozialversicherungs-
beiträge entrichtet. Gesetzlicher Unfallversicherungs-

In der Kita Glan-Münchweiler kann ab 01.09.2021 ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ abgeleistet werden
schutz besteht. Die Beschäftigung in der Kita erfolgt ganz-
tägig entsprechend der Arbeitszeit einer Vollzeitkraft /
pädagogischen Fachkraft. Der Urlaubsanspruch beträgt
26 Arbeitstage. Während des FSJ werden vom DRK-LV zur
Förderung der sozialen Kompetenz, der Persönlichkeits-
bildung und der Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit
Blockseminare bzw. Seminartage durchgeführt.
Nähere Informationen zum FSJ gibt der DRK-LV unter
www.lv-rlp.drk.de
(Angebote – Engagement – Freiwilligendienst).
Wer Interesse an der Ableistung des Freiwilligen Sozialen
Jahres in der Kindertagesstätte Glan-Münchweiler hat,

wendet sich bittet direkt an die Einrichtung (Kita-Leiterin
Petra Holm, Telefon: 06383/927520 – Anschrift: Im Teich
10, 66907 Glan-Münchweiler – E-Mail: info@kita-glm.de).
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewer-
bungsunterlagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten
daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen
oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personen-
bezogenen Bewerberdaten richtet sich nach der EU-
DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz.

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 23.06.2021, um 19:00 Uhr, findet
im Saal des Dorfgemeinschaftshauses, Schulstraße
1, 66907 Glan-Münchweiler eine Sitzung des Bau-
und Planungsausschusses der Ortsgemeinde Glan-
Münchweiler statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungs-
punktes 10 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Bebauungsplan Windkraft
2. Vorberatung zur Einführung einer Satzung

zur Erhebung wiederkehrender Straßen-
ausbaubeiträge

3. Vorberatung zum Abstimmungsverfahren
Teilausbau B 423;
Gestaltung Bushaltestelle, Parkplatzaus-
weisung und Bürgersteige

4. Aussprache Zustand und erforderliche
Maßnahmen Einfriedung Friedhof und wei-
tere Gestaltung Friedhof

5. Vorberatung bezüglich Antrag auf Gewäh-
rung von Zuweisungen aus dem Investiti-
onsstock 2022

6. Vorberatung und Diskussion zur Auswei-
sung von Wanderwegen der Ortsgemeinde
und mögliche Bezuschussung

7. Vorberatung Sachstand bezüglich forst-
wirtschaftlicher Maßnahmen

8. Vorberatung zur Erteilung des Einverneh-
mens der Ortsgemeinde gem. § 36 BauGB
bezüglich der Aufstellung von drei Hoch-
seecontainern

9. Informationen

nicht öffentlich
10. Grundstücksangelegenheiten

Glan-Münchweiler, den 10. Juni 2021
gez. Karl-Michael Grimm, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die Ratssitzung ist grundsätzlich öffentlich, sofern
nicht gem. § 35 Abs. 1 GemO aufgrund einer gesetzli-
chen Vorgabe, aus Gründen des Gemeinwohls oder we-
gen schutzwürdiger Interessen Einzelner die Nichtöf-
fentlichkeit vorgesehen ist. Aus Gründen des Gesund-
heitsschutzes können jedoch aufgrund der aktuellen
Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapazitäten
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Um
die notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern
gewährleisten zu können, ist die Besucherzahl daher
begrenzt. Während der gesamten Sitzung besteht Mas-
kenpflicht.

Hüffler

Bekanntmachung
Am Montag, den 21.06.2021, um 19:30 Uhr, findet im Saal des Dorfgemeinschaftshauses,
Schulstraße 11, 66909 Hüffler eine Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Hüffler
statt. Während der gesamten Sitzung besteht Maskenpflicht.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 6 – öffentlich.

Tagesordnung:

öffentlich
1.                  Landschaftsplanung

a) Errichtung Waldfläche
b) Anlegen eines Ökokontos

2.                  Vorkaufsrechtssatzung
3.                  Vorkaufsrecht
4.                  Friedhof;

Kostendeckungsquote
5.                  Offenlegung der Nebeneinkünfte gem. § 119 LBG

nicht öffentlich
6.                  Information Vertragsangelegenheiten

Hüffler, den  14. Juni 2021
gez. Helge Olaf Schwab
-Ortsbürgermeister -
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Durchführung von Langzeitmessungen
mit Satellitentechnik
Am 07. Juni bis 15. Juli 2021 führt
das amtliche deutsche Vermes-
sungswesen eine bundesweite
Messkampagne mit Satelliten-
technik durch. Gemessen werden
hochgenaue 3D-Koordinaten an
festgelegten Punkten rund um die
Uhr. Für diesen Zweck werden die
Messtrupps, bestehend aus drei
Personen und zwei Dienstfahrzeu-
gen , die betreffenden Punkte min-
destens zweimal über einen Zeit-
raum von 24 Stunden (auch über
Nacht)besetzen. Die in Rheinland-
Pfalz eingesetzten Messtrupps
kommen aus den Bundesländern
Bayern, Baden-Württemberg, Hes-
sen und Rheinland-Pfalz und besit-
zen ein Legitimationsschreiben
unserer Behörde.
Mit der diesjährigen Vermes-
sungsaktion wird das im Jahr
2008 in Deutschland geschaffene
hochgenaue Grundlagennetz
überprüft und aktualisiert. Damit
liefert dieses eine präzise Arbeits-
grundlage für vielfältige Aufgaben
in der Vermessung und künftig
auch für weitere interdisziplinäre
Anwendung und Forschungen,
z.B. autonomes Fahren, Klima-
wandel, Hochwasserschutz, Geo-
dynamik (Veränderung von Alpen
und Küsten) und Oberflächende-

formationen durch menschliche
Eingriffe (Straßen- und Wasser-

bau, Bergbau)

Bekanntmachung
Am Montag, den 21.06.2021, um 19:00 Uhr, findet imSaal des Dorf-
gemeinschaftshauses, Hirtenweg 8, 66909 Krottelbach eineSitzung
des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Krottelbach statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 4
und 5 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Friedhofsangelegenheiten - Einführung Urnen-Wiesenfeld -

Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung
2. Dorferneuerung;

Neugestaltung der Ortsmitte - Vorstellung der ersten Entwür-
fe des Planungsbüros und Festlegung auf eine Variante, die
weiter ausgebaut wird

3. Informationen
nicht öffentlich
4. Dorferneuerung;

Vergabe von Vermessungsleistungen
5. Grundstücksangelegenheit

Krottelbach, den 9. Juni 2021
gez. Karlheinz Finkbohner
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die Ratssitzung ist grundsätzlich öffentlich, sofern nicht gem. §
35 Abs. 1 GemO aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe, aus
Gründen des Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Inter-
essen Einzelner die Nichtöffentlichkeit vorgesehen ist. Aus
Gründen des Gesundheitsschutzes können jedoch aufgrund
der aktuellen Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapa-
zitäten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Um die
notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern gewährleis-
ten zu können, ist die Besucherzahl daher begrenzt. Während
der gesamten Sitzung besteht Maskenpflicht.

Krottelbach

Langenbach

Satzung
Auf Grund von § 132 des Baugesetz-
buchs (BauGB) und des § 24 der Gemein-
deordnung hat der Rat der Gemeinde
Langenbach in der Sitzung am 5.5.2021
folgende Satzung beschlossen:

INHALTSÜBERSICHT:
§ 1 Erhebungvon Erschließungsbeiträgen
§ 2 Art und Umfang der Erschließungs-

anlagen
§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen

Erschließungsaufwands
§ 4 Anteil der Gemeinde/Stadt am bei-

tragsfähigen Erschließungsaufwand
§ 5 Verteilung des umlagefähigen Er-

schließungsaufwands
§ 6 Eckgrundstücksvergünstigung
§ 7 Kostenspaltung
§ 8 Merkmale der endgültigen Herstel-

lung der Erschließungsanlagen
§ 9 Vorausleistungen
§ 10 Ablösung des Erschließungsbeitra-

ges
§ 11 In-Kraft-Treten

§ 1
Erhebung von Erschließungsbeiträgen
Erschließungsbeiträge werden nach
den Bestimmungen der §§ 127 ff BauGB
und dieser Satzung erhoben.

§ 2
Art und Umfang der Erschließungsanlagen
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungs-

aufwand für
1. Straßen, Wege und Plätze, die der Er-
schließung von Grundstücken dienen,
ausgenommen solche in Kern-, Gewer-
be- und Industriegebieten sowie in Son-
dergebieten mit der Nutzungsart Ein-
kaufszentren, großflächige Handelsbe-
triebe, Messe-, Ausstellungs-, Kon-
gress- und Hafengebiet, bei einer Be-
baubarkeit der Grundstücke
a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer
Breite bis zu 13 m, wenn sie beidseitig
und mit einer Breite bis zu 10 m, wenn
sie einseitig anbaubar sind,
b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit
einer Breite bis zu 16 m, wenn sie beid-
seitig und mit einer Breite bis zu 12 m,
wenn sie einseitig anbaubar sind,
c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit
einer Breite bis zu 18 m, wenn sie beid-
seitig und mit einer Breite bis zu 14 m,
wenn sie einseitig anbaubar sind,
2. Straßen, Wege und Plätze, die der Er-
schließung von Grundstücken dienen in
Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten
sowie in Sondergebieten mit der Nut-
zungsart Einkaufszentren, großflächige
Handelsbetriebe, Messe-, Ausstel-
lungs-, Kongress- und Hafengebiet, mit
einer Breite bis zu 18 m, wenn eine Be-
bauung oder gewerbliche Nutzung beid-

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) vom 9. Juni 2021
seitig zulässig ist, und mit einer Breite
bis zu 13 m, wenn eine Bebauung oder
gewerbliche Nutzung nur einseitig zu-
lässig ist,
3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare
Verkehrsanlagen (z.B. Fußwege, Wohn-
wege) mit einer Breite von 1 m bis zu
einer Breite von 5 m,
4. Sammelstraßen mit einer Breite bis
zu 20 m,
5. Parkflächen,
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen
gemäß Nrn. 1, 2 und 4 sind, bis zu einer
weiteren Breite von 6 m,
b) die nicht Bestandteil der Verkehrsan-
lagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4, aber nach
städtebaulichen Grundsätzen inner-
halb der Baugebiete zu deren Erschlie-
ßung notwendig sind (selbstständige
Parkflächen), bis zu 15 % der Flächen
der erschlossenen Grundstücke,
6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kin-
derspielplätzen,
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen
gemäß Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer
weiteren Breite von 6 m,
b) die nicht Bestandteil von Verkehrs-
anlagen, aber nach städtebaulichen
Grundsätzen innerhalb der Baugebiete
zu deren Erschließung notwendig sind
(selbstständige Grünanlagen), bis zu 15

% der Flächen der erschlossenen
Grundstücke.
(2) Endet eine Verkehrsanlage mit ei-
nem Wendeplatz, so vergrößern sich die
in Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 angegebenen
Maße für den Bereich des Wendeham-
mers um die Hälfte, mindestens aber
um 8 m.
(3) Ergeben sich nach Abs. 1 unter-
schiedliche Höchstbreiten, so gilt für
die gesamte Verkehrsanlage die größte
Breite.

§ 3
Ermittlung des beitragsfähigen

Erschließungsaufwands
(1) Der beitragsfähige Erschließungs-
aufwand wird nach den tatsächlichen
Kosten ermittelt.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für
die einzelne Erschließungsanlage er-
mittelt. Die Gemeinde/Stadt kann ab-
weichend von Satz 1 den beitragsfähi-
gen Aufwand für bestimmte Abschnitte
einer Erschließungsanlage oder für
mehrere Anlagen, die für die Erschlie-
ßung der Grundstücke eine Einheit bil-
den (Erschließungseinheit), insgesamt
ermitteln.

§ 4
Anteil der Gemeinde/Stadt am

beitragsfähigen Erschließungsaufwand
Die Gemeinde/Stadt trägt 10 v.H. des
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beitragsfähigen Erschließungsauf-
wands.

§ 5
Verteilung des umlagefähigen

Erschließungsaufwands
(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und
gemäß § 4 reduzierte beitragsfähige Er-
schließungsaufwand wird auf die er-
schlossenen Grundstücke (Abrech-
nungsgebiet) nach deren Flächen ver-
teilt. Dabei wird die unterschiedliche
Nutzung der erschlossenen Grundstü-
cke nach Art und Maß berücksichtigt.
(2) Als Grundstücksfläche i.S. des Abs. 1
gilt bei baulich, gewerblich oder in ver-
gleichbarer Weise nutzbaren Grundstü-
cken innerhalb des Geltungsbereiches
eines Bebauungsplanes die überplante
Fläche. Ist das Grundstück nur teilweise
überplant und ist der nicht überplante
Grundstücksteil dem Innenbereich (§
34 BauGB) zuzuordnen, so gilt die Flä-
che des Buchgrundstücks. Abs. 3 ist in-
soweit ggf. entsprechend anzuwenden.
(3) Als Grundstücksfläche i.S. des Abs. 1
gilt bei baulich, gewerblich oder in ver-
gleichbarer Weise nutzbaren Grundstü-
cken außerhalb des Geltungsbereiches
eines Bebauungsplanes oder bei
Grundstücken, für die ein Bebauungs-
plan eine bauliche, gewerbliche oder
vergleichbare Nutzung nicht festsetzt,
a) soweit sie an die Erschließungsanlage
angrenzen, die Fläche zwischen der ge-
meinsamen Grenze der Grundstücke mit
der Erschließungsanlage und einer im Ab-
stand von 35 m dazu verlaufenden Linie,
b) soweit sie nicht angrenzen, die Flä-
che zwischen der Grundstücksgrenze,
die der Erschließungsanlage zuge-
wandt ist, und einer im Abstand von 35
m dazu verlaufenden Linie.
Grundstücksteile, die lediglich eine
wegmäßige Verbindung herstellen,
bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe unberücksichtigt.
Überschreitet die tatsächliche bauli-
che, gewerbliche oder vergleichbare
Nutzung die Abstände nach Satz 1 a)
oder b), so fällt die Linie zusammen mit
der hinteren Grenze der tatsächlichen
Nutzung.
(4) Zur Berücksichtigung des unter-
schiedlichen Maßes der Nutzung wird die
Fläche (Abs. 2 oder 3) vervielfacht mit
a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem
Vollgeschoss,
b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei
Vollgeschossen,
c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei
Vollgeschossen,
d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier
oder fünf Vollgeschossen,
e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs
oder mehr Vollgeschossen,
f)0,5 bei Grundstücken, die in einer der
baulichen oder gewerblichen Nutzung
vergleichbaren Weise genutzt werden
können (z.B. Dauerkleingärten, Freibä-
der, Friedhöfe, Sportanlagen). Wenn
sich aus der nach Abs. 5 oder Abs. 6 a)
ermittelten Zahl der Vollgeschosse ein
höherer Faktor ergibt, so gilt dieser.
Vollgeschosse im Sinne dieser Rege-
lung sind Vollgeschosse im Sinne der
Landesbauordnung.
(5) Für Grundstücke innerhalb des Gel-
tungsbereiches eines Bebauungspla-
nes ergibt sich die Zahl der Vollgeschos-
se wie folgt:
a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festge-
setzt, aus der höchstzulässigen Zahl
der Vollgeschosse.
b) Sind nur Baumassenzahlen festge-

setzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die
höchstzulässige Baumassenzahl geteilt
durch 3,5. Bruchzahlen werden auf vol-
le Zahlen auf- oder abgerundet.
c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe in
Form derTrauf- oder Firsthöhe festgesetzt,
so gilt als Zahl der Vollgeschosse die
höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe ge-
teilt durch 2,8. Sind beide Höhen festge-
setzt, so gilt die durch 2,8 geteilte höchst-
zulässigeTraufhöhe.Bruchzahlenwerden
auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.
d) Ist tatsächlich eine höhere als die
festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zu-
gelassen oder vorhanden, ist diese zu-
grunde zu legen; dies gilt entspre-
chend, wenn die höchstzulässige Bau-
massenzahl oder die höchstzulässige
Gebäudehöhe überschritten werden.
Enthält eine Satzung nach § 34 Abs. 4
BauGB entsprechende Festsetzungen,
so gelten die Regelungen der Buchsta-
ben a) bis d) entsprechend.
(6) Für Grundstücke außerhalb des Gel-
tungsbereiches eines Bebauungsplanes
oder für Grundstücke, für die ein Bebau-
ungsplan oder eine Satzung nach § 34
Abs. 4 BauGB nicht die nach Abs. 5 erfor-
derlichen Festsetzungen enthält, ergibt
sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:
a) Bei bebauten Grundstücken aus der
Höchstzahl der tatsächlich vorhande-
nen Vollgeschosse. Ist die Zahl der Voll-
geschosse wegen der Besonderheit des
Bauwerkes nicht feststellbar, gilt als
Zahl der Vollgeschosse die Höhe des
Bauwerkes gem. Abs. 5 c) geteilt durch
2,8. Bruchzahlen werden auf volle Zah-
len auf- oder abgerundet.
b) Bei unbebauten aber bebaubaren
Grundstücken aus der Zahl der auf den
Grundstücken der näheren Umgebung
überwiegendvorhandenenVollgeschosse.
c) Bei Grundstücken, auf denen keine
Bebauung zulässig ist, die aber gewerb-
lich oder in vergleichbarer Weise ge-
nutzt werden können, wird ein Vollge-
schoss zu Grunde gelegt.
d) Bei Grundstücken, auf denen nur Gara-
gen oderStellplätze zulässig oder vorhan-
den sind, wird die tatsächlichvorhandene
Zahl der Vollgeschosse, mindestens aber
ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt.
(7) Zur Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Art der Nutzung werden
die in Abs. 4 festgesetzten Faktoren um
0,5 erhöht
a) bei Grundstücken in Kern-, Gewerbe-
und Industriegebieten sowie Sonderge-
bieten mit der Nutzungsart Einkaufs-
zentren, großflächige Handelsbetriebe,
Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und
Hafengebiet;
b) bei Grundstücken in anderen als der
unter a) bezeichneten Gebiete, wenn
sie überwiegend gewerblich, industriell
oder in vergleichbarer Weise (z.B.
Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-,
Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schul-
gebäuden) genutzt werden. Ob ein
Grundstück, das sowohl gewerblichen
als auch nicht gewerblichen (z.B. Wohn-
zwecken) Zwecken dient, „überwie-
gend“ im Sinne dieser Regelung genutzt
wird, bestimmt sich nach dem Verhält-
nis, in dem die verwirklichte Nutzung
der tatsächlich vorhandenen Geschoss-
flächen zueinander steht. Liegt eine ge-
werbliche oder vergleichbare Nutzung
ohne Bebauung oder zusätzlich zur Be-
bauung vor, so sind die tatsächlich ent-
sprechend genutzten Grundstücksflä-
chen jeweils der Geschossfläche hinzu-
zuzählen. Freiflächen, die sowohl für

gewerbliche oder vergleichbare als
auch für andere Zwecke genutzt werden
(z.B. Kfz-Abstellplätze) als auch gärtne-
risch oder ähnlich gestaltete Freiflächen
und brachliegende Flächen, bleiben bei
dem Flächenvergleich außer Ansatz.
(8) Abs. 7 gilt nicht für durch selbststän-
dige Grünanlagen erschlossene Grund-
stücke.

§ 6
Eckgrundstücksvergünstigung

(1) Für überwiegend Wohnzwecken die-
nende Grundstücke, die von zwei
gleichartigen und vollständig in der
Baulast der Gemeinde stehenden Er-
schließungsanlagen i.S. des § 2 Abs. 1
erschlossen werden, ist die Grund-
stücksfläche nach § 5 Abs. 2 oder Abs. 3
bei der Verteilung des umlagefähigen
Aufwandes für jede Erschließungsanla-
ge nur mit der Hälfte anzusetzen. Für
Grundstücke, die durch mehr als zwei
solcher gleichartigen und vollständig in
der Baulast der Gemeinde stehenden
Erschließungsanlagen erschlossen wer-
den, wird die Grundstücksfläche nach §
5 Abs. 2 oder Abs. 3 durch die Anzahl
der Erschließungsanlagen geteilt.
(2) Eine Ermäßigung nach Abs. 1 ist
nicht zu gewähren,
a) wenn die Ermäßigung dazu führen
würde, dass sich der Beitrag für die an-
deren Grundstücke im Abrechnungsge-
biet um mehr als 50 % erhöht,
b) für die Flächen der Grundstücke zwi-
schen zwei Erschließungsanlagen, für
die nach Maßgabe des § 5 Abs. 3 Er-
schließungsbeiträge nicht mehrfach er-
hoben werden.

§ 7
Kostenspaltung

Der Erschließungsbeitrag kann für
1. Grunderwerb,
2. Freilegung und
3. selbstständige Teile der Erschlie-

ßungsanlage wie
a) Fahrbahn,
b) Radwege,
c) Gehwege,
d) Parkflächen,
e) Grünanlagen,
f) Mischflächen,
g) Entwässerungseinrichtungen sowie
h) Beleuchtungseinrichtungen
gesondert und in beliebiger Reihenfol-
ge erhoben werden.
Mischflächen i.S. v. Nr. 3 f) sind solche
Flächen, die innerhalb der Straßenbe-
grenzungslinien Funktionen der in Nr. 3
a) – e) genannten Teileinrichtungen mit-
einander kombinieren und bei der Glie-
derung der Erschließungsanlage ganz
oder teilweise auf eine Funktionstren-
nung verzichten.

§ 8
Merkmale der endgültigen Herstellung

der Erschließungsanlagen
(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraft-
fahrzeugen nicht befahrbare Verkehrs-
anlagen und selbstständige Parkflä-
chen sind endgültig hergestellt, wenn
a) ihre Flächen im Eigentum der Ge-
meinde stehen und
b) sie über betriebsfertige Entwässe-
rungs- und Beleuchtungseinrichtungen
verfügen. In Einzelfällen kann die Ge-
meinde bei mit Kraftfahrzeugen nicht
befahrbaren Verkehrsanlagen und
selbstständigen Parkflächen auf die
Herstellung von Entwässerungs-
und/oder Beleuchtungseinrichtungen
verzichten.
(2) Die sich aus dem Bauprogramm er-
gebenden flächenmäßigen Bestandtei-
le der Erschließungsanlage sind end-

gültig hergestellt, wenn
a) Fahrbahnen, Gehwege, Radwege,
selbstständige und unselbstständige
Parkflächen eine Befestigung aus trag-
fähigem Unterbau mit einer Decke aus
Asphalt, Beton, Platten, Pflaster oder
Rasengittersteinen aufweisen, wobei
die Decke auch aus einem ähnlichen
Material neuzeitlicher Bauweise beste-
hen kann,
b) unselbstständige Grünanlagen gärt-
nerisch gestaltet sind,
c) Mischflächen in den befestigten Tei-
len entsprechend a) hergestellt und die
unbefestigten Teile gemäß b) gestaltet
sind.
(3) Selbstständige Grünanlagen sind
endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen
im Eigentum der Gemeinde stehen und
gärtnerisch gestaltet sind.

§ 9
Vorausleistungen

Die Gemeinde kann für Grundstücke, für
die eine Beitragspflicht noch nicht oder
nicht in vollem Umfang entstanden ist,
Vorausleistungen bis zur Höhe des vor-
aussichtlichen Erschließungsbeitrages
erheben.

§ 10
Ablösung des Erschließungsbeitrages

Der Erschließungsbeitrag kann abgelöst
werden.DerAblösungsbetragbemisstsich
nach der voraussichtlichen Höhe des nach
Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden
Erschließungsbeitrages. Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 11
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt außer Kraft die Satzung
vom 31.07.1987, in der Fassung vom
24.10.2001.
Soweit eine Beitragspflicht auf Grund
früherer Satzungen entstanden ist, gel-
ten diese weiter.

Langenbach, 9. Juni 2021
gez. Wolfgang Schneider
Ortsbürgermeister

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Gemeinde-
ordnung (GemO):
Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der
GemO oder auf Grund dieses Gesetzes
zustande gekommen sind, gelten ein
Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffent-

lichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung, die Ausfertigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt
worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist die Aufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet oder jemand
die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschriften gegenüber der Ge-
meindeverwaltung unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2
Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 9. Juni
2021
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister
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Satzung

Der Gemeinderat Langenbach hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (Ge-
mO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG)
folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Gemeinde Langenbach erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung
und den Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des KAG und die-
ser Satzung.
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Er-
neuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben.
1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilwei-
se unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmä-
ßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand,
2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten An-
lage oder deren Ergänzung durch weitere Teile,
3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage,
4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Änderung
der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Be-
schaffenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.
(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Ver-
kehrsanlagen, die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig ist.
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbe-
träge nach §§ 135 a-c BauGB zu erheben sind.
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten
der Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkom-
men stehen.

§ 2
Beitragsfähige Verkehrsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
sowie selbstständige Parkflächen und Grünanlagen sowie für selbstständige Fuß-
und Radwege.
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unter-
führungen mit den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für
Fahrbahndecke und Fußwegbelags.

§ 3
Ermittlungsgebiete

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen des Gemeindegebiets bil-
den als einheitliche öffentliche Einrichtung das Ermittlungsgebiet (Abrechnungs-
einheit).
Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffentlichen Einrichtung ist
dieser Satzung als Anlage beigefügt.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden
Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitionsaufwendungen in der Abrech-
nungseinheit nach Abs. 1 ermittelt.

§ 4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnli-
cher Weise nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglich-
keit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelege-
nen Verkehrsanlage haben.

§ 5
Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil beträgt 30 %.
§ 6

Beitragsmaßstab
(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zu-
schlag je Vollgeschoss beträgt 10 v.H. (Evtl. Zusatz: Für die ersten beiden Vollge-
schosse beträgt der Zuschlag einheitlich 20 v.H.)
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der Landes-
bauordnung.
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das Grundstück
nur teilweise überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem Innenbereich
nach § 34 BauGB zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buch-
grundstücks; Nr. 2 ist ggf. entsprechend anzuwenden.
2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
(§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen:
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von die-
ser bis zu einer Tiefe von 35 m.
b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber
durch einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrund-
stück), die Fläche von der zu derVerkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite bis zu
einer Tiefe von 35 m.
c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen,
bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksich-
tigt.

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie lie-
genden Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in
ähnlicher Weise selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird
die Fläche bis zu einer Tiefe von 70 m zugrunde gelegt.
Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar
und geht die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nut-
zung der innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die
tiefenmäßige Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbe-
grenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.
Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten Tiefenbegren-
zungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich genutzt, so
verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen
Nutzung.
3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Frei-
bad, Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof festgesetzt ist, die
Fläche des im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes
oder Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb ei-
nes im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt
werden, die Fläche des Grundstücks – gegebenenfalls unter Berücksichtigung
der nach Nr. 2 angeordneten Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5.“
(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige
Zahl der Vollgeschosse zugrundegelegt.
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse,
sondern eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch3,5 geteilte höchstzu-
lässige Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür
aber die Höhe der baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die
durch3,5 geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen festge-
setzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine
Festsetzungen trifft, gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dach-
haut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.
Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.
3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhan-
denen Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich
verwirklichte Vollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist die tat-
sächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen.
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei Vollge-
schossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industri-
ellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.
4. Ist nach den Nummern 1 – 4 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die
tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt durch 3,5 anzusetzen, wobei Bruchzahlen
auf ganze Zahlen auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der
Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäu-
demitte zu messen.
5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt
ist oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden
(z.B.Sport-, Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Be-
bauung die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens
jedoch ein Vollgeschoss.
6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden
dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung
erfolgt ist, die tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindes-
tens jedoch ein Vollgeschoss.
7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4
BauGB liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften ent-
sprechend angewandt, wie sie bestehen für
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen
über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind,
b) unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das
zulässige Nutzungsmaß enthält.
8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergeben-
den Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den
vorstehenden Regelungen.
9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von
Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baum-
asse vorhandene Zahl.
(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die nach den
vorstehenden Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20
v.H. erhöht. Dies gilt entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder
in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten.
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstü-
cken (gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die
Maßstabsdaten um 10 v.H.

§ 7
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung verschonten Ver-
kehrsanlage erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren Ver-

zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung wiederkehren-
de Beiträge) der Ortsgemeinde Langenbach vom 1. Juni.2021
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kehrsanlage(n) der Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 %
ihrer gewichteten Grundstücksfläche angesetzt.
(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 die Tiefenbe-
grenzung nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Regelung des
Abs. 1 nur für die sich überschneidenden Grundstücksteile.

§ 8
Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr.
§ 9

Vorausleistungen
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde Langenbach
Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das
laufende Jahr bemessen.

§ 10
Ablösung des Ausbaubeitrages

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen Zeitraum von bis
zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu
erwartenden Kostenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld
zugrunde gelegt.

§ 11
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbeschei-
des Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist.
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 12
Veranlagung und Fälligkeit

(1 ) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden
durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und 3 Monate nach Bekanntgabe des
Beitragsbescheides fällig.
(2) Der Beitragsbescheid enthält:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähi-
gen Kosten, des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser
Satzung,
6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht,
und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge können durch
besonderen Bescheid (Feststellungsbescheid) festgestellt werden.

§ 13
Übergangs- bzw.

Verschonungsregelung
(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, vorbehaltlich § 7
Absätze 1 und 2 dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wiederkehren-
den Beitrages berücksichtigt und beitragspflichtig werden, nach
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges,
d) 5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten Veranlagungen
für Grunderwerb, Straßenoberflächenentwässerungskosten oder anderer Teilan-
lagen.
Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis d) gilt auch bei
der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung von Ver-
kehrsanlagen. Erfassen eine oder mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtun-
gen, so findet eine Addition der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Ver-
schonungsfristen nicht statt; es gilt dann die jeweils erreichte höhere Verscho-
nungsdauer.
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in dem die sachlichen
Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB bzw. für die
Ausbauträge nach dem KAG entstanden sind.
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträgen (insbes. Er-
schließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdau-
er auf 20 Jahre festgesetzt. Die Übergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem
Prüfung der Abrechnung der vertraglichen Leistung und die Widmung der Verkehrs-
anlage erfolgt sind.
(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet zu
Ausgleichsbeträgen herangezogen werden bzw. worden sind, wird gem. § 10 a
Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer anhand des Umfangs der einmaligen Be-
lastung wie folgt festgelegt:
0,01 bis 2,00 € pro qm Grundstücksfläche – zwei Jahre Verschonung
2,01 bis 4,00 € pro qm Grundstücksfläche – vier Jahre Verschonung
4,01 bis 6,00 € pro qm Grundstücksfläche – sechs Jahre Verschonung
6,01 bis 8,00 € pro qm Grundstücksfläche – acht Jahre Verschonung
8,01 bis 10,00 € pro qm Grundstücksfläche – zehn Jahre Verschonung
10,01 bis 12,00 € pro qm Grundstücksfläche – zwölf Jahre Verschonung
12,01 bis 14,00 € pro qm Grundstücksfläche – 14 Jahre Verschonung
14,01 bis 16,00 € pro qm Grundstücksfläche – 16 Jahre Verschonung
16,01 bis 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 18 Jahre Verschonung
Mehr als 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 20 Jahre Verschonung

Die Verschonung beginnt zu dem Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen Aus-
gleichsbetragspflichten.

§ 14
Öffentliche Last

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf dem
Grundstück.

§ 15
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für die öffent-
lichen Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde Langenbach vom 10.06.1996 außer
Kraft.
Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen entstanden sind,
bleiben diese hiervon unberührt und es gelten insoweit für diese die bisherigen
Regelungen weiter.

Langenbach, 1. Juni 2021
gez. Wolfgang Schneider
Ortsbürgermeister

Anhang zu § 3 Ermittlungsgebiet
Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffentlichen Einrichtung
Gemäß § 10 a Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) kann die Bildung einer ein-
heitlichen öffentlichen Einrichtung durch Zusammenfassen aller Verkehrsanla-
gen einer Gemeinde erfolgen, wenn diese aufgrund des zusammenhängenden
Gemeindegebietes in ihrer Gesamtheit den einzelnen Grundstücken die Anbin-
dung an das inner- und überörtliche Straßennetz vermitteln.
Die Ortsgemeinde Langenbach zeichnet sich durch ein zusammenhängend be-
bautes Gebiet aus, in der Ortslage bilden sich keine trennenden Zäsuren heraus.
Durch das Straßennetz der Gemeinde ergibt sich ein konkret zurechenbarer Vor-
teil für alle Grundstücke im Gemeindegebiet. Die Einwohnerzahl beträgt zum
Stand 01.01.2021 insgesamt 446 Einwohner und liegt somit deutlich unter dem
Orientierungswert des OVG Rheinland-Pfalz von 3.000 Einwohnern je Abrech-
nungsgebiet.
Durch diese örtlichen Gegebenheiten war es erforderlich, eine einzige Abrech-
nungsgebiet zu bilden.

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO):
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO
oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt
nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss be-

anstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 1. Juni 2021
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister
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Ohmbach

Neues aus dem
Ortsgemeinderat
Ohmbach
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der
Einwohner über die Ergebnisse der Ratssitzung sowie Bekannt-
gabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse.
Der Ortsgemeinderat Ohmbach hat in seiner Sitzung am
12.05.2021 folgende Beschlüsse gefasst:

öffentlich

Vorstellung Projekt Sanierung Leichenhalle
Die Ortsgemeinde Ohmbach stimmt den Änderungen zu.

Stufenweise Beauftragung des Ing. Vertrages für die Lei-
chenhalle

Die Ortsgemeinde beauftragt das Ing. Büro Decker aus Kusel
mit der Leistungsstufe 2.

Ausbau Feldweg am Knechtenberg Auftragsvergabe
Der Ortsgemeinderat beschließt, dass über den Ausbau des
Feldweges Knechtenberg in nächsten Gemeinderatssitzung wei-
ter beraten wird. Außerdem wird Frau Linn von der VG sowie die
Baufirma für diese Sitzung eingeladen. Es wird abgeklärt, wann
die Zertifizierung erhalten werden kann.

Winterdienst ab 2021/2022
Die Verwaltung wird ermächtigt und beauftragt, die Durchfüh-
rung des Winterdienstes öffentlich, für die Dauer von 3 Jahren
an die Firma Jung zu beauftragen. Die Ausschreibung erfolgt in
Form eines Rahmenvertrages für die Ortsgemeinden Altenkir-
chen, Brücken, Dittweiler, Frohnhofen, Gries, Ohmbach und
Schönenberg-Kübelberg.

Friedhofssatzung - Änderungssatzung
Der Ortsgemeinderat beschließt, dass in der nächsten Sitzung
weiter über die Friedhofssatzung und die Gebührensatzung be-
raten und beschlossen wird.

nicht öffentlich

Personalangelegenheit
Es wird über die weitere Vorgehensweise einer Personalangele-
genheit beschlossen.

Neues aus dem Ortsgemeinderat
Quirnbach
Bekanntmachung
gem. §41 Abs.5 GemO
– Unterrichtung der
Einwohner über die Er-
gebnisse der Ratssit-
zung sowie Bekannt-
gabe der in nichtöf-
fentlicher Sitzung ge-
fassten Beschlüsse.
Der Ortsgemeinderat
Quirnbach hat in sei-
ner Sitzung am
06.05.2021 folgende
Beschlüsse gefasst:

öffentlich
Vereinfachtes Flur-
bereinigungsverfah-
ren Liebsthal;
Beratung und Be-
schlussfassung
Übernahme Eigen-
leistungen und Über-
nahme bauliche An-
lagen

Herr Andreas Martin
von der DLR Westpfalz
hat hierfür einen Be-
schlussvorschlag for-
muliert:
Der Ortsgemeinderat
beschließt, dass die
Ortsgemeinde Quirn-
bach den Eigenanteil in
Höhe von 16%
(184.500,00 €) der zu-
wendungsfähigen Aus-
führungskosten
(1.153.000,00 €) der
Teilnehmergemein-

schaft der vereinfach-
ten Flurbereinigung
Liebsthal übernimmt.
Die Ortsgemeinde
Quirnbach übernimmt
die von der Teilneh-
mergesellschaft der
Flurbereinigung Lieb-
sthal neu geschaffe-
nen bzw. geänderten
gemeinschaftlichen
Anlagen in Eigentum
und Unterhaltung. Die
Übernahme umfasst:
1. Die befestigten und

unbefestigten Wirt-
schaftswege, ein-
schließlich Wege-
seitengräben,

2. die wasserwirt-
schaftlichen Anla-
gen (Vorfluter, Drai-
nagen, Rückhalte-
becken, soweit sie
nicht im Sinne der
Gemeindeordnung
von der Verbands-
gemeinde zu unter-
halten sind), und

3. die landespflegeri-
schen Anlagen.

Der Eigentumsüber-
gang soll durch den
Flurbereinigungsplan
erfolgen.
Die Übernahme in die
Unterhaltung erfolgt,
jeweils nach beende-
tem Ausbau und bleibt
einer besonderen

Übergabeverhandlung
vorbehalten.

Beratung und Be-
schlussfassung För-
deranträge

Die Ortsbürgermeiste-
rin wird beauftragt eine
konkrete Kostenermitt-
lung anzustellen. Auf-
grund dieser Kostener-
mittlung wird sie eben-
falls beauftragt im
Rahmen des LEADER-
Programmes einen För-
derantrag für die 3
Wanderwege zu stel-
len. Bei Ablehnung
dieses Antrages ist sie
befugt, alternative För-
dermöglichkeiten zu
eruieren und entspre-
chende Anträge zu
stellen.
Die Ortsgemeinde
möchte eine Erinne-
rungsstelle für die Ver-
storbenen auf dem
Friedhof anlegen; (wer
wo gelegen hat; auch
wenn das Grab bereits
entfernt wurde). Die
Ratsmitglieder werden
sich diesbezüglich
nochmal zusammen-
setzen und eine Kos-
tenaufstellung zu erar-
beiten um auch hierfür
einen Förderantrag
stellen zu können. Die-
ser muss bis zum

18.06.2021 gestellt
werden.
Die Ortsbürgermeiste-
rin wird beauftragt eine
konkrete Kostenermitt-
lung anzustellen. Auf-
grund dieser Kostener-
mittlung wird sie eben-
falls beauftragt im
Rahmen des LEADER-
Programmes einen För-
derantrag zu stellen.
Der Ortsgemeinderat
war sich einig darüber,
dass dies ein Projekt
ist, das die Ortsge-
meinde angehen will.
Auch hierzu soll ein
Förderantrag gestellt
werden. Ob ein LEA-
DER-Antrag so kurzfris-
tig möglich ist, wird an-
gezweifelt. Deshalb
sollen auch alternative
Fördermöglichkeiten
eruiert werden, zum
Bespiel im Rahmen der
Dorferneuerung. Dazu
soll Rücksprache mit
der Kreisverwaltung
Kusel (Frau Kurz-
Schulz bzw. Herr Stof-
fel) gehalten werden.
Des Weiteren wird
Ortsbürgermeisterin
Körbel beauftragt, An-
gebote für die Verlän-
gerung einzuholen.

Quirnbach

Schönenberg-Kübelberg

Kultur- und Heimatverein Sand e.V.
Der Kultur- und Heimatverein Sand (KuH) hat erfolg-
reich beim Vereinshelden-Wettbewerb der Stadt-
werke Homburg teilgenommen und am Ende des
Fan-Votings 500 Euro für die Vereinskasse gewon-
nen.
An dem Wettbewerb beteiligten sich 29 Vereine aus
der Westpfalz und dem Saarpfalz-Kreis. Mittels ei-
nes Online-Votings konnten die Bürgerinnen und
Bürger für „ihren“ Lieblingsclub stimmen, die acht
Besten - darunter der KuH - kamen dann ins Finale,
wo die konkreten Gewinnsummen in einer erneuten
Abstimmungsrunde ausgespielt wurden. Am Ende
kam der KuH auf einen beachtlichen sechsten Platz

KuH gewinnt 500 Euro bei „Vereinshelden“-Wettbewerb
und konnte so einen Gewinn von 500 Euro für seine
Vereinsarbeit erzielen.
Ebenfalls erfolgreich war der KuH bei der gemeinsa-
men Vereinshilfe-Aktion der lokalen Kreditinstitute
Kreissparkasse Kusel, Volksbank Glan-Münchweiler
und Volksbank Lauterecken. Auch hier bekam der
KuH eine Förderung von 500 Euro zugesprochen.
Der KuH bedankt sich bei den einzelnen Institutio-
nen für die großzügige Unterstützung in schwieriger
Zeit - denn weiter sind den Vereinen pandemiebe-
dingt keine Veranstaltungen und Ähnliches möglich,
um notwendige Einnahmen für die eigene Arbeit er-
zielen zu können.

Pfälzerwald-Verein
Der Pfälzerwald-Verein Schönen-
berg-Kübelberg hofft, dass der
Wanderbetrieb ab August wieder
aufgenommen werden kann.
Bis zu diesem Zeitpunkt sollten al-
le Mitglieder geimpft sein. Unser
erstes Treffen wäre, wenn die Vor-
aussetzungen erfüllt sind, unser

Wann wandern wir wieder?
Grillfest am Schützenhaus am 07.
August. Bis dahin nicht geimpfte
Mitglieder könnten sich dann tes-
ten lassen.
Wenn es so klappen sollte, wer-
den wir über die Presse informie-
ren.
Der Vorstand.
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Wahnwegen

Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Wahnwegen
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Wahnwegen
hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für das
Land Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar
1994 (GemO) und den §§ 14 und 16 Baugesetzbuch
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.Septem-
ber 2004 (BauGB) in den jeweils gültigen Fassungen

in seiner Sitzung am 27.05.2021 folgende Satzung
beschlossen:

Satzung
über die Veränderungssperre für den Geltungsbe-

reich des aufzustellenden Bebauungsplanes „Orts-
mitte“ Ortsgemeinde Wahnwegen

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für das
Land Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar
1994 (GemO) und der §§ 14 und 16 Baugesetzbuch in
der Fassung vom
03. November 2017 (BauGB) in den jeweils gültigen
Fassungen wird diese Satzung erlassen.

§ 1 Sinn und Zweck
Die Satzung dient dem Zweck, die Planungen für den
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ortsmitte“
Ortsgemeinde Wahnwegen, zu sichern.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der Satzung ist identisch mit
dem Geltungsbereich für den aufzustellenden Bebau-
ungsplan „Ortsmitte“ Ortsgemeinde Wahnwegen und
kann dem in Anlage 1 abgedruckten Lageplan ent-
nommen werden.

§ 3 Sachlicher Geltungsbereich
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieser
Satzung dürfen
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchge-

führt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Verän-

derungen von Grundstücken und baulichen Anla-
gen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-,
zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht
vorgenommen werden.

§ 4 Ausnahmen
1. Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht ent-

gegenstehen, kann von der Veränderungssperre
eine Ausnahme zugelassen werden.
Die Entscheidung über eine Ausnahme trifft die
Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit
der Gemeinde.

2. Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Verände-
rungssperre baurechtlich genehmigt worden sind,
Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßga-
be des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat
und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten
der Veränderungssperre hätte begonnen werden
dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fort-
führung einer bisher ausgeübten Nutzung werden
von der Veränderungssperre nicht berührt

§ 5 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in
Kraft.
Ausgefertigt:
Wahnwegen, den 07.06.2021
I.V. Lutz Stötzer, 1. Beigeordneter

Anlage 1:
Geltungsbereich Satzung über die Veränderungs-
sperre

Die Satzung über die Veränderungssperre liegt ab so-
fort bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes
Glantal, Gebäude Waldmohr, Rathausstr. 14, Zimmer
Nr. W1-2.04, auf unbegrenzte Zeit zur Einsichtnahme
aus. Jedermann hat das Recht, während der allgemei-
nen Dienststunden Einsicht zu nehmen und über den

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Inhalt Auskunft zu verlangen. Mit der Bekanntma-
chung wird die Satzung rechtsverbindlich.

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a
BauGB beachtlich sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Hinweis
gem. § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund die-
ses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-

sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend
gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

Wahnwegen, den 19.06.2021
I.V. gez. Lutz Stötzer
1. Beigeordneter

Diese Bekanntmachung wird aufgrund § 27 a VwVfG
auch auf der Homepage der Verbandsgemeinde Obe-
res Glantal unter www.vgog.de/bekanntmachungen
veröffentlicht.

Öffentliche Bekanntmachung
Der Ortsgemeinderat Wahnwegen hat in seiner Sitzung am 27.05.2021 folgenden
Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Ortsmitte gem. § 2 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) gefasst, der hiermit bekannt gemacht wird.
Der betroffene Planbereich ist der Kartendarstellung zu entnehmen.
Der Ortsgemeinderat fasst gem. § 2 Abs. 1 BauGB den Aufstellungsbeschluss zum
Bebauungsplan „Ortsmitte“.
Der Bebauungsplan ist gem. § 13 a BauGB aufzustellen (Bebauungsplan der In-
nenentwicklung).
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1
BauGB wird abgesehen. Weiterhin wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4
BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie
von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen.
Der Geltungsbereich beinhaltete die betreffenden Grundstücke und geht aus bei-
gefügtem Plan hervor.

Wahnwegen, den 19.06.2021
I.V. gez. Stötzer, 1. Beigeordneter

Diese Bekanntmachung wird aufgrund § 27 a VwVfG auch auf der Homepage der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal unter www.vgog.de/bekanntmachungen ver-
öffentlich.
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Waldmohr

Stellenausschreibung
Die kommunale Kindertagesstätte „Die Bremer Stadtmusikanten“, Badstr. 1a,
66914 Waldmohr
hat noch Ausbildungsplätze frei.

Wir suchen ab Sommer 2021:

einen Berufspraktikanten / eine Berufspraktikantin
im Anerkennungsjahr Erzieher (m/w/d)

- Vollzeit, auch Teilzeit möglich -
und

einen Teilzeitauszubildenden /
eine Teilzeitauszubildende
im dualen System (m/w/d)

Für die berufsbegleitende Teilzeitausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher erhalten
Sie zum Zwecke der Ausbildung einen auf 3 Jahre befristeten Arbeitsvertrag mit
19,5 Wochenstunden. Sie benötigen einen Schulplatz an einer Fachschule für Sozi-
alwesen. Das Berufspraktikum zur staatlichen Anerkennung als Erzieher/in ist in
die 3jährige Ausbildung integriert. Näheres zur Teilzeitausbildung von Erzieherin-
nen und Erziehern und geeignete Fachschulen finden Sie unter:
https://kita.rlp.de/de/fachkraefte/aus-und-weiterbildung/

Wir wünschen uns von Ihnen:
•dass Sie Begeisterung und persönliches Engagement mitbringen
•Freude und Einfühlungsvermögen bei der Arbeit mit Kindern
• Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
• Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Flexibilität
•Nachweis der Masernimmunität bzw. Bereit-

schaft, sich gegen Masern impfen zu lassen

Wir bieten Ihnen:
•eine professionelle und kompetente Anlei-

tung und Begleitung während der gesamten
Ausbildung

•eine herzliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre

• viel Lern- und Entwicklungspotential für Sie als Auszubildende/r
•eine leistungsgerechte Vergütung nach den Bestimmungen der maßgeblichen

Tarifverträge im öffentlichen Dienst sowie alle im öffentlichen Dienst üblichen
Sozialleistungen

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Für Fragen steht Ihnen die Leiterin der Kita (Frau Pfreundtner, Tel. 06373/6210)
gerne zur Verfügung.

Haben Sie Interesse?
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 30.06.2021 unter Beifügung der
üblichen Unterlagen an die

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg

Online-Bewerbungen an:
bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)

Hinweise:
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grund-
sätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungs-
mappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Da-
ten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewer-
bungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Waldmohr, im Mai 2021
gez. Dr. Jürgen Schneider
Stadtbürgermeister

Jetzt wird’s bunt
Blumenwiesen erfreuen sich im privaten und öffentlichen Bereich immer größerer Be-
liebtheit. Dennoch ist von der Auswahl der geeigneten Mischung bis zur Anlage und Pfle-
ge einiges zu beachten.
Damit hat sich der OGV Waldmohr in den letzten Jahren intensiv beschäftigt. Das Ergeb-
nis kann sich auf der neu angelegten 450 Quadratmeter großen Blumenwiese in der
Badstraße sehen lassen.
Diese wurde auf dem Grundstück der Stadt Waldmohr angelegt. Bauhof, OGV und Gärt-
nerei Koehler haben hier zusammengearbeitet. Die ersten Blumen der über 30 einjähri-
gen Pflanzen, wie Ringelblume, SaatWucherblume, Färber-Mädchenauge, Roter Lein
oder Klatschmohn stehen in voller Blüte. Im nächsten Jahr kommen mehr als 50 zweijäh-
rige Sorten hinzu, wie Goldlack, Färberkamille, Königskerzen und WiesenBocksbart,
Großblumiges Mädchenauge, Kokardenblume, Brennende Liebe, Wiesen und Büschel-
Margerite, Johanniskraut, Gelbes Labkraut, Echte Schlüsselblume, Aufrechtes Finger-
kraut, Leinkraut, Weiße Lichtnelke . Sie bieten Insekten und Vögeln wichtige Nahrungs-
grundlagen und den Menschen schöne Blühflächen. Wenn die Blumenwiese mal ange-
legt ist und angewachsen ist, dann ist die Pflege recht einfach. Bis auf einen Mähdurch-
gänge im Herbst kann man sie sich selbst überlassen. Diese natürliche Fläche ist für vie-
le Tiere Lebensraum und ein wichtiger Beitrag zum Insektenschutz. Nicht nur Wildbie-
nen, auch Schmetterlinge, Hummeln und Schwebfliegen fühlen sich hier genauso wohl
wie zahlreiche Vogelarten, die den Insekten nachstellen, um damit ihre Brut zu füttern.
Im Vergleich zum Rasen hat die Blumenwiese eine gute Öko-Bilanz.
Gefördert wurde das Projekt mit dem Thema „Blumen statt Schotter im Vorgarten“ von
LEADER – Lokale Aktionsgruppe Westrich-Glantal.

Mehr dazu unter www.ogv-waldmohr@gmx.de
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Die ersten Blüten auf der neuen Blumenwiese. Über 80 Blumensorten blü-
hen von Mai bis November.



Stellenausschreibung
Die Stadt Waldmohr sucht zum 01.10.2021 für das neu eröffnete Bürgercafé
eine/n

Konditor/in (m,w,d)
oder vergleichbare Qualifikation

-Vollzeit, unbefristet -

Ihre Aufgaben:
•Eigenverantwortliche Führung der Küche
•BackenvonhausgemachtenKuchen
• Zubereiten von Frühstück
• Zubereitung von kleinen Mittagsspeisen
•Reinigung von Geschirr
•Mithilfe bei der Bedienung der Gäste

Wir bieten Ihnen:
•Eine Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und aller

im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen
• Selbständiges Arbeiten
•Geregelte Arbeitszeiten

Wir erwarten:
• Selbständigkeit
• Teamfähigkeit
•Engagement

•Leidenschaft für das Backen und Kochen
•Freundlicher Umgang mit Kolleg*innen und Gästen
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 9. Juli 2021 un-
ter Beifügung der üblichen Unterlagen an die

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF).

Für Rückfragen steht Ihnen Stadtbürgermeister Dr. Jürgen Schneider (Tel.:
06373/504 296) gerne zur Verfügung.

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerberdaten richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Be-
werbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Waldmohr, 12. Juni 2021
Gez. Dr. Jürgen Schneider
Stadtbürgermeister

WEITER GEHTS in der
Bambini - Feuerwehr
Nach vielen „Übungen“ Zuhause
und einem ständigen Kontakt un-
tereinander, durften wir uns im
März 21, nach einem langen Coro-
najahr, endlich wieder im Geräte-
haus treffen. In Dunzweiler, Brei-
tenbach und Waldmohr wurden
die Übungen vor Ort wieder aufge-
nommen. Alles natürlich mit Ab-
stand und den vorgegebenen Re-
geln. Hierbei wurden unsere äl-
testen Bambinifeuerwehrmitglie-
der, aufgrund ihres Alters, entlas-
sen. Wir freuen uns sehr, dass 8
Kinder in die Jugendfeuerwehr
Waldmohr übernommen wurden.
Wir blicken auf vier gemeinsame
Jahre zurück die wir mit euch ver-
bringen durften und dabei viele
tolle Erlebnisse hatten. Behaltet
eure Neugier neue Dinge zu erfor-
schen. Wir sind sehr stolz auf
euch und wünschen weiterhin viel
Spaß in der Jugendfeuerwehr!
Euer Bambini-Team
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Kulturkreis Waldmohr
Im Januar hat sich der Kulturkreis
Waldmohr gegründet. Derzeit ge-
hören ihm 17 Frauen und Männer
an. Bei der jüngsten Stadtratssit-
zung haben Jochen Mohrbacher,
Sibille Sandmayer und Verena
Drescher stellvertretend drei Pro-
jekte vorgestellt. Auch der wissen-
schaftliche Begleiter des Kultur-
kreises, Dr. Eckhard Braun (Foto),
Lehrbeauftragter für kulturelle
Transformation und Kulturma-
nagement an der Universität Ko-
blenz-Landau, war zugegen.
Sein Spezialgebiet ist „Kultur im
Wandel“, ein Modellprojekt, wel-
ches das Land Rheinland-Pfalz
fördert.
„Wie wird und wie soll sich die Kul-
tur in Waldmohr in Zukunft entwi-
ckeln?“
Mit dieser Frage, die Kulturbeige-
ordneter Werner Braun zunächst
in den Raum stellte, beschäftigen
sich der Kulturausschuss und jetzt
auch der Kulturkreis. Der Kreis sei
offen und praktisch orientiert, er-
gänzte Dr. Eckhard Braun.
Vom Kulturministerium des
Landes habe er Geld bekommen,
um die Freie Kulturszene zu bera-
ten. Seine Schwerpunkte seien,
den Generationenwechsel in Kul-
turbetrieben zu gestalten, und
diese strukturell und programma-
tisch neu aufzustellen. Auch die
Entwicklung einer Ortskultur, in
der Kultur-, Sozial- und Bildungs-
einrichtungen gemeinsam mit den
zivilgesellschaftlichen Initiativen
der Vereinsszene und den Kirchen
an einem Strang ziehen, betrachte
er als seine Aufgabe.
Ziel sei die Stärkung eines Be-
wusstseins von Heimat und Iden-
tität der Bürger, die in ihrer Stadt
aufgehoben, wertgeschätzt und

auch tatsächlich in das Gemein-
wesen einbezogen werden. Für
eine solche Entwicklung habe sich
in Waldmohr angeboten.
Kulturentwicklung ist nach Worten
Brauns Stadtentwicklung. Unter
dieser Prämisse habe er sich die
Stadt näher angesehen. Was er
vorfand, gefiel. Ob Kulturhalle,
Bürgerhaus oder das entstehende
W4 mit Bücherei und Bürgerbüro,
ob Haus der Jugend, Marktplatz
oder Eichelscheider Hof, ob Neu-
baugebiet, Streuobstwiesen oder
Spielplätze – die Stadt habe eine
Menge Potenzial. Diese Gegeben-
heiten machten sie „signifikant
und einzigartig, bürgerorientiert,
sozial, ökonomisch und ökolo-
gisch gerecht – kurz gesagt le-
benswert“, bekräftige der Wissen-
schaftler.
Kultur definiert Braun als Lebens-
form und Werte-Bewusstsein. Um-
gelegt auf die Bürgerschaft heißt
das, dass sie sich mit folgenden
Fragen auseinandersetzen muss:
Wer sind wir, was wollen wir, wie
wollen wir leben? Der kulturellen
Stadtentwicklung wohnt nach
Brauns Leseart die Vision inne,
das kulturelle Bewusstsein der
Bürger- und Stadtgemeinschaft zu
stärken, zu vertiefen und weiter-
zuentwickeln. Die Stadtkultur wie-
derum will jedem Bürger die Mög-
lichkeit geben, sich sozial und kul-
turell einzubringen und die bevor-
stehenden Veränderungen mitzu-
gestalten. Die Voraussetzungen
dazu bieten soziale Orte, Treff-
punkte, aber auch Gelegenheiten,
bei denen sich die Menschen öf-
fentlich begegnen und ins Ge-
spräch kommen können. Wichtig
ist Braun, Kinder und Jugendliche
einzubinden und ihnen Raum für

kreatives Handeln zu gewähren.
Zu den bedeutendsten Elementen
der Kulturentwicklung zählt die
Kommunikation:
Mitbürger ansprechen und infor-
mieren. Der „Dorffunk“ ist eine
Möglichkeit, diesem Anliegen ge-

Dr. Eckhard Braun bei seinem Vortrag im Stadrat am 19. Mai 2021

recht zu werden. Kulturkreis-Mit-
glied Jochen Mohrbacher stellte
ihn kurz vor. Demnach bietet das
vom Land geförderte Medium –
die App ist leicht herunterzuladen
– einerseits die Chance für die
Stadt wie auch für Gruppen und

Vereine, Neues, Interessantes
und Drängendes in Windeseile
mitzuteilen, andererseits für Nut-
zer, sich untereinander zu vernet-
zen und auszutauschen.
Mohrbacher: „Jetzt gilt es, genü-
gend Mitstreiter zu finden.“
Ein zweites Projekt legte Sibille
Sandmayer dar:
Alle, die hier wohnen, lernen und
lehren, arbeiten oder sich im Ver-
ein engagieren, sind eingeladen,
an einer Collage mitzuwirken un-
ter dem Motto „Was ist für mich
Waldmohr?“. Es sei gedacht, klei-
ne Filme zu drehen, in denen alle
sagen oder darstellen können,
was sie an der Stadt schätzen und
lieben, was sie ihnen bedeutet.
Vorstellbar sei, diese Filme auf
einer großen LED-Wand auf dem
Marktplatz zu zeigen. Wenn wie-
der möglich, könnten sich auch In-
teressengruppen zu diesem The-
ma ebendort auf einer Bühne prä-
sentieren. Das Team um Verena
Drescher plant schließlich, in Ko-
operation mit der Musikschule
und dem Westricher Madrigalchor
einen Kinderchor zu gründen.
Beste Voraussetzungen böten die
drei Kindergärten und die Grund-
schule in Waldmohr. „Sobald wir
wieder singen dürfen, legen wir
los“, prophezeite sie schmun-
zelnd. Zusammenfassend be-
schrieb Dr. Eckhard Braun die Ar-
beitsgruppen des Kulturkreises
als sehr aktiv und motiviert. Die
Universität werde das Projekt wis-
senschaftlich betreuen und be-
gleiten und Schlüsse ziehen.
Schließlich sollen andere Ge-
meinden und Städte vom Pilotpro-
jekt Waldmohr profitieren.

Kirchliche Meldungen

Prot. Pfarramt Glan-
Münchweiler und Diet-
schweiler
Gottesdienste
20.06.2021 (3. So. n. Trinitatis),
9.00 Uhr, Prot. Kirche Glan-
Münchweiler, mit Taufe (Anmel-
dung nicht erforderlich, Mund-Na-
senschutz [FFP2, KN95, OP-Mas-
ke] muss im Gottesdienst getra-
gen werden, Kontakdaten werden
vor Eintritt aufgenommen)
20.06.2021 (3. So. n. Trinitatis),
10.10 Uhr, Prot. Martinskirche
Dietschweiler (Anmeldung nicht
erforderlich, Mund-Nasenschutz
[FFP2, KN95, OP-Maske] muss im
Gottesdienst getragen werden,
Kontakdaten werden vor Eintritt
aufgenommen)
Veranstaltungen
22.06.2021, 15.30 Uhr, Prot. Kir-
che Glan-Münchweiler, Präparan-
denunterricht
24.06.2021, 15.30 Uhr, Prot. Mar-
tinskirche Dietschweiler, General-
probe Konfirmation 2021
Kontakt: Prot. Pfarramt Glan-
Münchweiler, Pfarrer Christoph
Bröcker , Tel.: 06383/470 Email:

pfarramt.glan.muenchweiler@ev-
kirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinden
Breitenbach, Dunzweiler,
Waldmohr
Gottesdienste
Breitenbach
20.06. 9:00 Uhr
Dunzweiler
20.06. 10:30 Uhr
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags v. 17:00-19:00 Uhr
Donnerstags v. 09:30-12:00 Uhr
oder unter Telefonnummer
06386/330
Prot. Kirchengemeinde Waldmohr
20.06. 10:00 Uhr Gottesdienst
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags und freitags 14:00 bis
18:00 Uhr, Saarpfalzstraße 16a,
66914 Waldmohr,Tel.: 06373/9312

Prot. Kirchengemeinde
Herschweiler-Petters-
heim
Gottesdienste
Sonntag, 20. Juni 2021

Krottelbach 9 Uhr
Langenbach 9 Uhr
Ohmbach 10 Uhr
Herschweiler-Pettersheim 10 Uhr
Sonntag, 27. Juni 2021
Ohmbach 10 Uhr
Herschweiler-Pettersheim 10 Uhr
Voranmeldungen:Wirbittenumtelefo-
nische Voranmeldung, jeweils sams-
tagsvordenGottesdienstenunterTele-
fon06384–385(Pfarramt)von10–12
und14–16Uhr.
Schutzbestimmungen beachten
Auf dem Kirchengelände und im
Kirchenraum gilt Mund- und Na-
senschutz (Medizinische Masken
oder FFP2, KN95, N95). Die Sitz-
plätze sind den Schutzbestim-
mungen gemäß gekennzeichnet.
Anmeldung zum Präparandenun-
terricht: Jugendliche der Geburts-
jahrgänge 2008/2009 können zum
Präparandenunterricht angemeldet
werden (Konfirmation 2023): Ab so-
fort bis zum Ende der Sommerferien
jeweils nach den Gottesdiensten
oder bei einem Presbyter.
Kindergottesdienst: Informatio-
nen über Überraschungspost und

Video-Info über WhatsApp bei
Bernadette 017 12 83 75 86 oder
Laura 015 75 15 18 68 2
Kindergruppen und Jugendkreise
Info: Simeon Kloft, Jugendreferent
Tel. 0 63 84 – 99 89 559
WhatsApp 0151 41 23 40 56
Email: s.kloft@kirche-hp.de
Kontakte: Pfarramt Herschweiler-
Pettersheim, Tel. 0 63 84 – 385
(bitte Anrufbeantworter beachten)
www.kirche-hp.de
https://www.facebook.com/
KircheHP
Die Geschäftsführung obliegt der-
zeit Herrn Dekan und Pfarrer Lars
Stetzenbach.
Dekanatsgeschäftsstelle Kusel:
Tel.: 0 63 81 – 9 96 99 –11, auch in
Trauerfällen, für Taufen und Trau-
ungen.
Pfarramt.Kusel1@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinde
Gries
Gottesdienste
Liebe Gemeindeglieder,
die Aktivitäten in unserer Kirchen-
gemeinde sind aufgrund der Für-

sorge füreinander weiterhin einge-
schränkt. Wir halten uns an die je-
weils geltenden Auflagen und sind
froh, dass wir wenigstens Gottes-
dienste feiern können.
Sonntag, 20.6.2021
10:00 Uhr Gottesdienst in Miesau
Dienstag, 22.6.2021
11:00 Uhr Redaktionsschluss fürs
Kerchebläädche im Pfarramt in
Miesau
16:30 UhrTreffen der Konfirmanden
in der Kirche, ebenso am 29. Juni
Sonntag, 27.6.2021
Konfirmation in Miesau
09:30 Uhr Gruppe I
11:00 Uhr Gruppe II
Am Sonntag, den 4. Juli um 10 Uhr
kann nun nach etlichen Verschie-
bungen endlich die Konfirmation
unserer letztjährigen Konfirman-
den stattfinden. Bedingt durch die
Corona-Lage müssen alle Gäste
vorher von den Eltern angemeldet
werden. Es werden konfirmiert:
Emelie Ehrgott, Jan Jodexnis, Phil-
ipp Kauf, Tabea Knobloch, Lena
Schulz und Steven Schumak
Öffnungszeiten: Pfarrerin Ute
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Stoll-Rummel ist immer zu spre-
chen oder per mail zu erreichen.
Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8
Uhr bis 10 Uhr und freitags von 8
Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Tel.
06372-1456, Telefax 50352
https://pfarramt-miesau.de
eMail: prot.pfarramt.miesau@t-
online.de

Prot. Kirchengemeinde
Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Sonntag, 20.06.
10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 27.06.
10.00 Uhr Gottesdienst
Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Per-
sonen begrenzt.
Bitte beachten Sie weiterhin die
Abstands- und Hygieneregeln. Bit-
te tragen Sie, sobald Sie die Kirche
betreten, eine FFP2- oder medizini-
sche Maske. Diese Maske muss
auch während dem Gottesdienst
getragen werden. Alle anderen Ver-
anstaltungen fallen bis auf weiteres
aus. Unsere Bürozeiten sind diens-
tags und donnerstags von 09. –
12.00 Uhr sowie donnerstags von
15.30 – 17.00 Uhr. Telefon: 06373-
3256, E-Mail: pfarramt.schoenen-
berg@evkirchepfalz.de
Im dringenden Notfall wenden Sie
sich bitte an das Pfarramt Miesau,
Tel. 06372-1456.

Katholische Pfarrei Hl.
Remigius Hüffler, Kusel,
Glan-Münchweiler,
Nanzdietschweiler, Ram-
melsbach, Remigius-
berg, Reichenbach-Stee-
gen, Hoof
Gottesdienste
Samstag 19. Juni
18.00 Uhr Vorabendmesse Glan-
Münchweiler
18.00 Uhr Vorabendmesse Hoof
Sonntag 20. Juni

9.00 Uhr Sonntagsmesse Nanz-
dietschweiler
10.30 Uhr Sonntagsmesse Ram-
melsbach
10.30 Uhr Sonntagsmesse Rei-
chenbach-Steegen
Anmeldung bis Freitag 18. Juni um
12 Uhr im Pfarrbüro Kusel möglich!
Dienstag 22. Juni
18.30 Uhr Werktagsmesse Glan-
Münchweiler
18.30 Uhr Werktagsmesse Remigi-
usberg
Mittwoch 23. Juni
9.00 Uhr Werktagsmesse Kusel
9.00 Uhr Werktagsmesse Nanz-
dietschweiler
Donnerstag 24. Juni
18.30 Uhr Festmesse Glan-Münch-
weiler
Freitag 25. Juni
9.00 Uhr Werktagsmesse Kusel
18.30 Uhr Werktagsmesse Nanz-
dietschweiler
Wir bitten um Beachtung:
Alle Gottesdienstteilnehmer müs-
sen eine eigene OP- oder FFP 2-
Maske tragen auch während des
Gottesdienstes. Wenn Sie einen
Gottesdienst an Sonn-oder Feier-
tagen besuchen möchten, müs-
sen Sie sich vorher telefonisch im
Pfarrbüro in Kusel anmelden (Tele-
fon: 06381/437170). Bei der An-
meldung werden Name, Adresse,
Telefonnummer und ggfs. die
Mailadresse erfasst. Bei den
Werktagsmessen ist keine vorhe-
rige Anmeldung notwendig. Von
allen Teilnehmenden müssen
aber Name, Adresse und Telefon-
nummer erfasst werden. Die er-
fassten Daten werden für mindes-
tens drei Wochen aufbewahrt und
ausschließlich im Bedarfsfall der
Kontaktrückverfolgung an die
staatlichen Behörden weitergege-
ben.
Katholisches Pfarramt Hl. Remigius
Anschrift: Lehnstr. 12 in 66869 Ku-
sel, Kontakt: Tel: 06381/43717-0,

Fax: 06381/43717-99
Homepage: Pfarrei-Kusel.de
Email: Pfarramt.Kusel@Bistum-
Speyer.der
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstag – Freitag von 9.00 bis
12.00 Uhr
Pfarrer Nils Schubert, Pfarrer Kazimi-
erz Cwierz, Pfarrer Roland Spiegel,
Gemeindereferent Michael Huber

Kath. Pfarrei Hl. Christo-
phorus Schönenberg-Kü-
belberg
Gottesdienste
Samstag, 19. Juni:
17.00 Uhr Dunzweiler Messfei-
er am Vorabend
18.30 Uhr Brücken Messfeier
am Vorabend
Sonntag, 20. Juni:
10.30 Uhr Waldmohr Messfeier
10.30 Uhr Kübelberg Messfeier
Mittwoch, 23. Juni:
8.30 Uhr Kübelberg Messfeier
Donnerstag, 24. Juni:
18.30 Uhr Waldmohr Messfeier
Freitag, 25. Juni:
18.30 Uhr Schmittweiler Mess-
feier
Samstag, 26. Juni:
18.30 Uhr Breitenbach Messfei-
er am Vorabend
Sonntag, 27. Juni:
10.30 Uhr Waldmohr Messfeier
10.30 Uhr Kübelberg Messfeier
Eine Anmeldung zu den Gottes-
diensten im Pfarrbüro
(06373/3720) ist erforderlich.
Kommen Sie bitte ca. 20 Minuten
vor Beginn des Gottesdienstes,
bringen Sie ihr eigenes Gotteslob
mit. Alle Gottesdienstteilnehmer
müssen eine medizinische Ge-
sichtsmaske (OP-Maske) oder
eine Maske der Standards
KN95/N95 oder FFP2 tragen. Die
Maske ist während des gesamten
Gottesdienstes zu tragen. Wir wei-
sen darauf hin, dass auf allen öf-
fentlichen Plätzen rund um die Kir-

chen Maskenpflicht besteht.
Aufgrund der Corona-Zahlen kann
es zu kurzfristigen Verschärfungen
oder Veränderungen von Hygie-
neregeln kommen oder zur Absa-
ge geplanter Gottesdienste. Alle
Informationen sind immer kurz-
fristig auf unserer Homepage ver-
öffentlicht. Bei Rückfragen kön-
nen Sie sich gerne im Pfarrbüro
melden.
So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 66901 Schönen-
berg-Kübelberg, Tel: 06373/3720
E-Mail: pfarramt.schoenenberg-
kuebelberg@bistum-speyer.de
Homepage: www.pfarrei-schoe-
nenberg-kuebelberg.de
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag:
9.00-12.00 Uhr, Dienstag und
Donnerstag: 16.00-18.00 Uhr
das Pastoralteam: Pfarrer Michael
Kapolka, Tel. 0151/14879755
E-Mail: michael.kapolka@bistum-
speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Ko-
operator, E-Mail: robert.maszkow-
ski@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine
Pappon, Tel. 06373/8290422 o.
0151/14879828, E-Mail: christi-
ne.pappon@bistum-speyer.de

Evangelische
Christusgemeinde
Gottesdienste
20.06. 10.00 Uhr Gottesdienst
mit Otto Lang
Für jeden Gottesdienst wird um
vorherige Anmeldung gebeten:
Tel. 06373/8290149 oder e-
mail:m.pfaffcg@outlook.de
Unsere Gottesdienste sind auch
weiterhin auf dem Youtube-kanal
unter ec-gemeinde.de abrufbar.
Weitere Infos:
www.ec-gemeinde.de
Gemeindepastor Jürgen Kizler,
Schulstr. 10, 66901 Schönen-

berg-Kübelberg,
Tel.:06373/8290149

Prot. Kirchengemeinden
Altenkirchen - Brücken
Gottesdienste
Sonntag, 20.06.
Altenkirchen 10:00 Uhr
Anmerkung: Gottesdienste kön-
nen je nach aktueller Situation
auch kurzfristig abgesagt werden.
Bitte denken Sie beim Gottes-
dienstbesuch an die Mundnasen-
maske, Abstand und die Hygiener-
egeln. Aufgrund der Corona be-
dingten Heiz- und Lüftungsvor-
schriften empfehlen wir warme
Kleidung. Zur besseren Planbar-
keit melden Sie sich-wenn mög-
lich-bis samstags 15:00 Uhr tele-
fonisch im Pfarramt an. Je nach ak-
tueller Lage kann eine Veranstal-
tung auch kurzfristig ausfallen.
Gemeindeveranstaltung:
Samstag, 19.06.
Altenkirchen 10:00 – 17:00
Uhr Konfisamstag im Jugendheim
Protestantisches Pfarramt Alten-
kirchen
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk-Vi-
lov, Tel.: 06386-218, eMail: pfarr-
amt.altenkirchen-bruecken@ev-
kirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkir-
chen.de, Facebook: www.face-
book.com/Prot.PfarreiAltenkirchen

Prot. Kirchengemeinden
Hüffler und Quirnbach
Gottesdienste
Liebe Gemeindeglieder !
Bitte melden Sie sich, wenn Sie
sonntags zum Gottesdienst kom-
men wollen, bis spätestens Frei-
tag um 18.00 Uhr im Pfarramt an (
06384 8575 ). Bitte denken Sie an
eine Mund Nasen Bedeckung, die-
se muss auch während des Got-
tesdienste getragen werden.
Gottesdienst am Sontag 04.07.2021
in der Kirche in Hüffler um 10.15 Uhr

TuS Glan-Münchweiler
Am Sonntag, den 04.07.2021 findet im Sportheim um 10:00 Uhr die
Jahreshauptversammlung statt. Der TuS Glan-Münchweiler lädt alle sei-
ne Mitglieder zur diesjährigen Jahreshauptversammlung recht herzlich
ein. Die Vorstandschaft hofft, dass zahlreiche Mitglieder erscheinen
und sich damit an der Gestaltung des Vereinslebens beim TuS Glan-
Münchweiler beteiligen. Die Versammlung findet coronakonform auf
der Aussenterrasse und unter Einhaltung sämtlicher Vorgaben statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht aus den Abteilungen
5. Bericht des Schatzmeisters
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Neuwahlen
9. Verschiedenes

Der Vorstand

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Sportmeldungen

Ende der Veröffentlichungen und amtlichen Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Saisonauftakt TC Waldmohr – erste
Ergebnisse der Medenrunde 2021
Nach einer schwierigen Saison
im vergangenen Jahr ist es end-
lich soweit. Die Medenrunde
2021 kann erfreulicherweise in
gewohnter Art stattfinden. So
wird in diesem Jahr wieder um
den Auf-bzw. Abstieg gespielt.
Lediglich das Punktesystem hat
sich geändert. Die Doppel zäh-
len nur noch einfach und erge-
ben einen Punkt, was nicht un-
bedingt auf großen Zuspruch
stößt. Ganz gleich…es kann wie-
der gespielt werden, alles passt,
auch das Wetter. Nur die bisheri-

gen Ergebnisse des TC Wald-
mohr lassen zu wünschen übrig.
Den Start machten die Herren 60
am 09.06. in Rockenhausen wo
sie 5:1 unterlagen. Am Samstag,
den 12.06. traten die Damen 40
daheim gegen TC Mörsch Fran-
kenthal an und verloren ebenso
1:5. Lediglich Susanne Omlor
gewann ihr Einzelspiel und be-
wies in einer engen Partie starke
Nerven.
Am Sonntag den 13.06. unterla-
gen auch die Damen mit der 6er
Mannschaft in der B-Klasse aus-

wärts gegen den TC Rieschwei-
ler-Mühlbach 6:3. Lisa Grunder
und Julia Bauer gewannen ihre
Einzelmatches, Hannah Städtler
und Hannah Finken das Doppel.
Währenddessen schlugen sich
die Herren in der A-Klasse auf
dem eigenen Sand gegen den
SV 1919 TA Miesenbach. Niko-
las Mohrbacher und Oliver Wag-
ner gewannen ihre Einzel. Beide
Doppel verlor die Mannschaft
knapp und unterlag insgesamt
2:4.
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ASC Bunker Boys
Brücken startet in die
Medenrunde
Endlich darf wieder in der Meden-
runde um Punkte gefightet wer-
den. Letzte Woche hatten die
Mannschaften des ASC Bunker
Boys Brücken ihre ersten Meden-
spiele. Sie erzielten folgende Er-
gebnisse: Jugend: Die Jungen U15
Spielgem. Waldmohr unterlag 5:1
in Kusel. Die U10 Spielgem. Schö-
nenberg unterlag dem TC Riesch-
weiler mit 2:4. Besser lief es im
ersten Spiel der Herren 60. Sie ge-
wannen mit 4:2 beim TC Winnwei-
ler in der A-Klasse. Ebenfalls sieg-
reich waren die Herren 50; sie ge-
wannen denkbar knapp mit 3:3
Spielen und 7:6 Sätzen beim TC

Erlenbach, ebenfalls in der A-Klas-
se. Die Damen 30 startet unglück-
lich in der Pfalzliga. Sie verloren
mit 3:3 Spielen und 7:8 Sätzen ge-
gen die Gäste aus Siegelbach. Pri-
ma lief es bei der 1. Damenmann-
schaft. Obwohl sie mit einer Spie-
lerin wenige antraten, gewann sie
gegen den TC Hoppstädten alle
Spiel und siegten am Ende mit
4:2. Keine Chance hatte die 1. Her-
renmannschaft in Kirchheimbo-
landen. Beim ersten Spiel in der B-
Klasse mussten sie eine 9:0 Nie-
derlage einstecken.

Lesen Sie das Amtsblatt

online:

www.wochenblatt-

reporter.de/amtsblatt

Das Publikum
entscheidet

Pfalz. Erstmals schreibt der Be-
zirksverband Pfalz einen Musika-
ward aus, der die pfälzische Mu-
sikszene in dieser schwierigen
Zeit unterstützen will. Der On-
line-Wettbewerb für Musik, be-
ziehungsweise Musikvideos, soll
sich mit dem Thema „Vielfalt“ be-
schäftigen, das unter anderem
witzig, nachdenklich, originell,
gefühlvoll, farbenfroh oder ide-
enreich umgesetzt werden soll.
Unter anderem kann es um kultu-
relle Vielfalt, vielfältige Identitä-
ten und Kulturen, Diversität und
vieles mehr gehen.

Der Award ist kein Kompositi-
onspreis. Die Sparten bleiben of-
fen. Demnach kann man sich mit
einem Videoclip aus allen Berei-
chen der Musik bewerben: Mu-
siktheater, Vokal- und Instrumen-

Bezirksverband Pfalz prämiert Musikclips
talmusik, Popularmusik, Klassik
sowie Film- und Spielemusik. Es
geht dabei nicht, wie im Pfalz-
preis für Musik, um die beste
Komposition, sondern um das
beste Musikvideo. Originalität
und Kreativität stehen dabei im
Vordergrund; nicht die Klischee-
bilder aus den üblichen Clips sol-
len bedient werden, sondern ge-
fragt sind ausgefallene Ideen. Die
filmische, beziehungsweise mu-
sikalische Umsetzung, sollte
nicht länger als zwei Minuten
dauern. Der Preis wird in den Ka-
tegorien „freischaffender Künst-
ler/Künstlerin“ und „Schü-
ler/Schülerin“ vergeben. Die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen
sollen in der Pfalz leben, arbeiten
oder dort geboren sein.

Die Musikvideos lassen sich
von Dienstag, 15. Juni, bis Don-
nerstag, 15. Juli, auf der Website
www.musikaward.bv-pfalz.de
hochladen. Die eingereichten Vi-
deos werden auf der Onlineplatt-
form für das anschließende Pub-
likumsvoting präsentiert, das
vom Samstag, 17. Juli, bis Sams-
tag, 31. Juli, stattfindet. Stimm-
berechtigt sind alle Pfälzer, die
jeweils nur eine Stimme pro Tag
und Kategorie (Künstler/Künst-
lerin, Schüler/Schülerin) haben.

Um am Wettbewerb oder an
der Abstimmung teilnehmen zu
können, ist eine Registrierung auf
der Online-Plattform erforder-
lich. Insgesamt werden Preisgel-
der in Höhe von 9500 Euro verge-
ben. |ps

Zeitlos frei

Kaiserslautern. „Zeitlos frei!
Zeichnung im 21. Jahrhundert“
ist das 20-minütige kostenfreie
Online-Gespräch des Museums
Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk)
am Dienstag, 22. Juni, um 18 Uhr
betitelt, in dem sich Kurator Dr.
Sören Fischer mit Hanns Schi-
mansky beschäftigt.

Der Künstler, von 1998 bis
2015 Professor an der Kunst-
hochschule Berlin-Weißensee, ist

Online-Gespräch des mpk
ein Klassiker der zeitgenössi-
schen Zeichnung.

In höchster Konsequenz und
Qualität fokussiert er sich fast
ausschließlich auf diese Technik.
Entstanden ist ein unverwechsel-
bares Bilduniversum, das durch
andauernde Schöpfungsprozes-
se, neue Werkgruppen und Kon-
zepte stetig bereichert wird.
Schimanskys Zeichnungen ste-
hen exemplarisch für die Aktuali-

tät und Zeitlosigkeit der Zeich-
nung, einer der ältesten Kunst-
techniken der Menschheit.
Anmeldung
erforderlich

Zum Online-Gespräch muss
man sich per E-Mail anmelden
unter anmeldung@mpk.bv-
pfalz.de, um die Zugangsdaten zu
erhalten.

(Mindestteilnehmerzahl: fünf
Personen). |ps
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Musikvideos zum Thema
Vielfalt hochladen - das Pub-

likum stimmt abFOTO: ROLAND

KOHLS

FAIRFLIXT

SCHLAU!

MEIN ENERGIE FAIRSORGER.
www.stadtwerke-homburg.de

Jetzt

Förderprämien

sichern!

stadtwerke-homburg.de

Energgggiesparer aufgepasst!

Nuttttzen Sie unsere Förderprogramme. Als Erdgaskunde der

SSSSttadtwerke Homburg erhalten Sie dieses Jahr attraktive Prämien.

Beispielsweise für

• die Erneuerung Ihrer bestehenden Erdgasheizung

auf Erdgasbrennwerttechnik,

• die Umstellung auf eine neue Erdgasheizung in Verbindung

mit einer Solarthermie-Anlage oder

• günstige Konditionen für einen neuen Erdgashausanschluss u.v.m.

Mehr Infos unter 06841 6940.

www.garant-immo.de

Die Kinder sind aus dem Haus, wir wollen 

uns verkleinern! Ich suche für ein nettes 

Ehepaar mit Hund ein ruhiges, naturnahes 

Domizil mit Garten. Als geprüfter Markt-

Wert-Makler bin ich Ihnen bei der Werter-

mittlung Ihrer Immobilie gerne behilf-

lich. Ihr Matthias Degen 0176/62011557

Tel. 0631/89 29 75-15


